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Worum geht es in der Wasserversorgungsstrategie? 
Die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit ausreichend und einwand-
freiem Trinkwasser sowie die sichere Versorgung mit Lösch- und Brauchwasser ist 
eine der wichtigsten Aufgaben der Daseinsvorsorge. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 
steht eine umfassende Infrastruktur bereit, die es zu unterhalten und gezielt anzupas-
sen gilt. Schnelle Reaktionen auf sich verändernde Bedingungen sind allerdings 
kaum möglich, da Wasserversorgungsanlagen auf eine lange Lebensdauer hin er-
stellt werden. Deshalb ist eine vorausschauende und grossräumige Planung erforder-
lich.  

Die Wasserversorgungsstrategie zeigt auf, welche Ziele der Kanton Bern als Auf-
sichts- und Beratungsbehörde verfolgt, welche Stossrichtungen er einschlägt und 
welche Massnahmen er auslösen will. Teil der Wasserversorgungsstrategie sind kon-
krete Massnahmen, die in der Periode bis zur nächsten Aktualisierung der Teilstrate-
gie Wasserversorgung, welche für 2015 vorgesehen ist, ausgelöst und umgesetzt 
werden sollen. 

Die Wasserversorgungsstrategie ist einer von drei Teilen der kantonalen Wasserstra-
tegie. Zu dieser gehören auch die Wassernutzungsstrategie und der Sachplan Sied-
lungsentwässerung. Die kantonale Wasserstrategie hat zum Ziel, die verschiedenen 
Ansprüche, die an das Wasser gestellt werden, bestmöglich aufeinander abzustim-
men. Sie ist für die kantonale Verwaltung verbindlich. 

An wen richtet sich die Strategie? 
Die Teilstrategie Wasserversorgung richtet sich in erster Linie an die regionalen und 
kommunalen Wasserversorgungen, an die Gemeindebehörden, an nationale und 
kantonale Fachstellen sowie an die politischen Entscheidungsträger. In zweiter Linie 
werden Bauverwaltungen, Ingenieurbüros, Fachverbände, das Betriebspersonal von 
Wasserversorgungen sowie weitere Interessierte im Bereich der Wasserversorgung 
angesprochen. 

Was finde ich wo? 
Die Kapitel 2 und 3 führen die Grundsätze der Wasserversorgungsstrategie aus. In 
Kapitel 4 werden die Gesetzesgrundlagen, der Ist-Zustand sowie die künftigen Her-
ausforderungen im Bereich der Wasserversorgung beschrieben. In Kapitel 5 sind 
Vision, Ziele und die konkreten Massnahmen ausgeführt. Die Anhänge beinhalten 
Erläuterungen, Grundlagen, die Liste der auszulösenden Planungen, Überlegungen 
zur Einteilung der Fassungen gemäss ihrer Bedeutung sowie eine Liste der Fassun-
gen überregionaler und regionaler Bedeutung. 

Lesehilfe 
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Die Wasserversorgungsstrategie wurde vom Amt für Wasser und Abfall (AWA) des 
Kantons Bern erarbeitet. Für das Jahr 2025 formuliert der Kanton Bern folgende Visi-
on: Im Kanton Bern besteht flächendeckend eine moderne Infrastruktur, mit der die 
Bedürfnisse der Bevölkerung und Wirtschaft nach Versorgung mit einwandfreiem 
Trink-, Brauch- und Löschwasser jederzeit erfüllt sind. Die dazu erforderlichen Res-
sourcen und Infrastrukturen sind langfristig gesichert und werden nach dem Prinzip 
der Nachhaltigkeit durch fachkompetente Organisationen bewirtschaftet. Im Vergleich 
zum Jahr 2010 ist die Anzahl Trägerschaften deutlich reduziert. Die durch das AWA 
definierten Minimalanforderungen werden durch alle öffentlichen Wasserversorgun-
gen eingehalten. 

1.1 Ausgangslage / IST-Zustand 
Die aktuelle Situation der Wasserversorgung zeichnet sich durch folgende Merkmale 
aus: 

 Einwandfreie Trinkwasserqualität: Die einwandfreie Trinkwasserqualität ist ab-
gesehen von einzelnen Ausnahmen jederzeit sichergestellt.  

 Hohe Versorgungssicherheit: Wie in der übrigen Schweiz ist die Versorgungssi-
cherheit auch im Kanton Bern sehr hoch. 

 Trinkwasser aus Quell- und Grundwasser ohne Aufbereitung: Quell- und 
Grundwasser kann vielerorts ohne Aufbereitung als Trinkwasser genutzt werden. 

 Praktisch flächendeckende Versorgung: Im Kanton Bern sind über 96 Prozent 
der Bevölkerung an eine öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.  

 Geringe Kosten: Die Kosten von CHF 150.- bis 200.- pro Einwohner/in und Jahr 
sind für die Bevölkerung tragbar. 

Die wichtigsten Aufgaben der Wasserversorgung – die einwandfreie Trinkwasserqua-
lität und die hohe Versorgungssicherheit – sind weitgehend erfüllt. Herausforderun-
gen respektive Handlungsbedarf bestehen in folgenden Punkten: 

 Regionalisierung der Wasserversorgung: Die meisten der noch bestehenden 
Defizite gründen auf den kleinräumigen Strukturen im Kanton Bern: Die teilweise 
noch fehlende regionale Sichtweise führt dazu, dass mögliche grossräumige 
Optimierungen nicht umgesetzt werden. 

 Nutzungs- und Schutzdruck auf bestehende Fassungen: Durch Wasser-
baumassnahmen, Siedlungen, Auenschutz, Land- und Forstwirtschaft etc. nimmt 
der Nutzungs- und Schutzdruck auf bestehende Trinkwasserfassungen zu.  

 Bevölkerungsentwicklung: Die Bevölkerungsentwicklung und die damit verbun-
denen Veränderungen im Wasserbedarf sind regional unterschiedlich. 

 Folgen des Klimawandels: Zu den prognostizierten Folgen des Klimawandels 
gehören Perioden längerer Trockenheit, aber auch grössere Hochwasser. 

 Mikroverunreinigungen in Gewässern: Seit einigen Jahren werden die in den 
Gewässern festgestellten Mikroverunreinigungen und deren Auswirkungen auf die 
Wasserversorgung vermehrt thematisiert. 

 Fehlende Lobby: Akteure, welche sich auf politischer Ebene für kantonale bezie-
hungsweise nationale Organisationsstrukturen in der Wasserversorgung einset-
zen, fehlen heute weitgehend. 

1 Zusammenfassung
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1.2 Ziele 
Basierend auf der Ist-Situation definiert der Kanton Bern folgende langfristigen Ziele, 
um die «Vision 2025» zu erreichen: 

 Konzentration auf gute Fassungen: Die Konzentration auf qualitativ und quanti-
tativ gute Fassungen sichert die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem 
Trinkwasser langfristig. 

 Optimierung der Infrastruktur: Durch die Optimierung der Infrastruktur werden 
Lücken in der Versorgungssicherheit geschlossen und unwirtschaftliche Parallel-
anlagen abgebaut. 

 Bewirtschaftung durch kompetente Trägerschaften: Die öffentliche Wasser-
versorgung soll nur durch fachkompetente Organisationen wahrgenommen wer-
den. In Zusammenarbeit mit den Akteuren der Wasserversorgung definiert das 
AWA Mindestanforderungen an Betrieb und Unterhalt der Anlagen und überprüft 
deren Einhaltung. 

 Verbesserte Rechtssicherheit bei Verlegungen: Die Rechtssicherheit für Anla-
gen, die verlegt werden müssen, wird verbessert.  

1.3 Massnahmen 
Teil der Wasserversorgungsstrategie sind konkrete Massnahmen, die in der Periode 
2010 bis 2015, das heisst bis zur nächsten Aktualisierung der Strategie, ausgelöst 
und umgesetzt werden sollen. Mit diesen ersten Massnahmen sollen die genannten 
Herausforderungen angegangen werden. Um die langfristigen Ziele der Wasserver-
sorgungsstrategie zu erreichen, werden im Rahmen der Aktualisierungen weitere 
Massnahmen folgen. 

Die auszulösenden Massnahmen sind: 

 Bessere Kommunikation: Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) wird den Dialog 
und Informationsaustausch mit den Akteuren der Wasserversorgung und den 
Gemeinden institutionalisieren und diese periodisch über die kantonalen Ziele in-
formieren. 

 Fehlende Planungen erstellen: Noch fehlende Planungen werden erstellt, damit 
zukünftig klar dokumentiert ist, welche Primäranlagen aus regionaler Sicht not-
wendig sind und welche Organisation für deren Betrieb über ein bestimmtes Ge-
biet zweckmässig ist. 

 Definition von Mindestanforderungen und Kennzahlen: Das AWA wird in Zu-
sammenarbeit mit den Akteuren der Wasserversorgungen Mindestanforderungen 
sowie entsprechende Kennzahlen definieren. 

 Schutzareale aktualisieren: Basierend auf den Planungen wird das AWA ent-
scheiden, welche der vorhandenen Schutzareale noch gebraucht werden und 
welche aufgehoben werden können. 

 Anpassung der Gesetze: Die Revision des kantonalen Wasserversorgungsge-
setzes soll dazu genutzt werden, Regelungen zu integrieren, damit die Ziele der 
Wasserversorgungsstrategie erreicht werden können. 

 Sicherung der Fassungen: Das AWA will die rund 80 wichtigsten Fassungen 
langfristig für die Trinkwassergewinnung sichern. Dazu sind gesetzeskonforme 
Schutzzonen auszuscheiden und bestehende Nutzungskonflikte zu bereinigen. 

 Finanzierungsvorschriften etablieren: Das gesetzlich verankerte Finanzie-
rungsmodell ist heute weitgehend unbestritten, aber noch nicht flächendeckend 
eingehalten. 2011 wird das AWA mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung 
(AGR) offene Vollzugsfragen klären. 

 Einführung eines Rohwassermonitorings: Das AWA wird im Rahmen der GWP 
festlegen, in welchen Fällen und wie Rohwasserproben durchgeführt werden 
müssen. 
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Die Versorgung der Bevölkerung und der 
Wirtschaft mit ausreichend und einwand-
freiem Trinkwasser sowie die sichere 
Versorgung mit Lösch- und Brauchwas-
ser sind unverzichtbare Aufgaben der 
Daseinsvorsorge. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe steht heute 
eine umfassende Infrastruktur bereit, die 
es zu unterhalten und gezielt anzupas-
sen gilt.  

Schnelle Reaktionen auf Veränderungen 
im Umfeld sind kaum möglich, weil die 
meisten Wasserversorgungsanlagen eine 
lange Lebensdauer aufweisen. Was ein-
mal gebaut ist, muss den kommenden 
zwei bis drei Generationen dienen.  

Eine vorausschauende und grossräumi-
ge Planung ist also erforderlich. Es gilt, 
die richtigen Massnahmen auszulösen: 

 wenn ältere Infrastrukturen zu sanie-
ren oder zu ersetzen sind; 

 wenn die heutigen Organisations-
strukturen den gesetzlichen Vorga-
ben, Problemen und Ansprüchen 
nicht mehr gewachsen sind; 

 wenn Eingriffe an Gewässern zum 
Hochwasserschutz oder zur Renatu-
rierung von Gewässern die Grund-
wasserneubildung positiv, die Qualität 
jedoch negativ verändern können; 

 wenn in Wachstumsregionen der 
Wasserbedarf und gleichzeitig auch 
der Nutzungsdruck auf die Grund-
wassergebiete zunimmt; 

 wenn durch Klimaveränderungen die 
Wasservorkommen in Trockenperio-
den abnehmen oder grössere Hoch-
wasser ufernahe Grundwasserfas-
sungen gefährden. 

Die vorliegende «Teilstrategie Wasser-
versorgung» zeigt auf, welche Ziele der 
Kanton Bern als Aufsichts- und Bera-
tungsbehörde verfolgt, welche Stossrich-
tungen er einschlägt und welche Mass-
nahmen er auslösen will. 

Die «Teilstrategie Wasserversorgung» 
richtet sich nach folgenden Grundsätzen: 

 Einwandfrei: Die Bevölkerung wird 
mit Trinkwasser versorgt, welches zu 
jedem Zeitpunkt der Lebensmittelge-
setzgebung entspricht. 

 Sicher: Die Versorgung mit ausrei-
chend Trink-, Brauch- und Löschwas-
ser ist auch in Trockenzeiten oder bei 
Hochwasser gewährleistet. 

 Solidarisch: Die Basiserschliessung 
mit Trink- und Löschwasser ist für alle 
Bevölkerungsgruppen und alle Regio-
nen sichergestellt. 

 Umweltschonend: Grundwasser wird 
nicht übernutzt, naturnahe Lebens-
räume werden geschont und die 
Wasserversorgungsanlagen auf effi-
ziente Energienutzung ausgelegt. 

 Langfristig gesichert: Die Wasser-
versorgungen wirtschaften so, dass 
die Versorgung langfristig gesichert ist 
(Erneuerung der Infrastruktur, Investi-
tionen etc.) 

 Günstig: Die Wasserversorgungsan-
lagen beschränken sich auf das Not-
wendige. Bei Planung, Bau und Be-
trieb wird auf die Wirtschaftlichkeit 
geachtet. 

 Anpassungsfähig: Die Wasserver-
sorgung muss auf sich verändernde 
Anforderungen reagieren. 

2 Wozu eine 
Strategie? 

Abbildung 1 
Die drei Nachhaltigkeitsdimensi-

onen «Umwelt», «Wirtschaft» 
und «Gesellschaft» mit den im 
Text erwähnten Zielrichtungen 

für die Wasserversorgung. 

3 Grundsätze
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4.1 Inhalt 
4.1.1 Einbettung in Wasserstrategie 
Die vorliegende «Teilstrategie Wasser-
versorgung» ist ein Bestandteil der kan-
tonalen «Wasserstrategie», welche aus 
folgenden Dokumenten besteht: 

Titel des Dokumentes Ref. Nr. 

Wasserstrategie [1] 

Teilstrategie Wassernutzung [2] 

Teilstrategie Wasserversorgung [3] 

Sachplan Siedlungsentwässerung [4] 
 

Die «Teilstrategie Wasserversorgung» 
behandelt die Versorgung der Konsu-
menten mit Trink-, Brauch- und Lösch-
wasser. Die Versorgung beinhaltet so-
wohl die Wasserbeschaffung als auch die 
Wasserverteilung. 

Das Thema Grundwasserüberwachung 
(inkl. Nitratbelastung) wird im Kap. 2.3 im 
Sachplan Siedlungsentwässerung be-
handelt, die Bewässerung aus Ober-
flächengewässern sowie die Wasserbe-
schaffung für Beschneiungsanlagen in 
Kap. 4.3.3 der Teilstrategie Wassernut-
zung.  

4.1.2 Zielpublikum 
Die «Teilstrategie Wasserversorgung» 
richtet sich an: 

 Regionale und kommunale Wasser-
versorgungen (fachtechnische und 
politische Entscheidungsträger); 

 Gemeindebehörden sowie nationale 
und kantonale Amtsstellen, die sich 
mit Aufgaben der öffentlichen Er-
schliessung, Wasserbau und/oder 
Nutzen/Schutz-Abwägungen be-
schäftigen; 

 Bauverwaltungen, Ingenieurbüros 
und Fachverbände; 

 Betriebspersonal von Wasserversor-
gungen (Brunnenmeister etc.); 

 Politik / breite Öffentlichkeit. 

Nicht betroffen durch die «Teilstrategie 
Wasserversorgung» sind private Klein-
wasserversorgungen (gemäss Definition 
im Anhang 2) sowie Brunnengesellschaf-
ten ohne Abgabe von Trinkwasser an 
Konsumenten.

 

4.2 Gesetzesgrundlagen 
4.2.1 Einleitung 
Obwohl die Trinkwasserversorgung ein 
Grundbedürfnis des Menschen darstellt 
und diese Aufgabe deshalb in der 
Schweiz bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt durch die Öffentlichkeit wahr-
genommen wurde, ist sie in der Gesetz-
gebung nicht in einem spezifischen Ge-
setz verankert. Auf kantonaler Ebene ist 
die Aufgabe auf viele verschiedene Er-
lasse zersplittert, welche von der Was-
serversorgungs- über die Wassernut-
zungs- bis hin zur Gewässerschutz- und 
Lebensmittelgesetzgebung reichen (sie-
he ausführliche Auflistung im Anhang 4).  

Nachfolgend werden die wichtigsten Auf-
gaben, die sich aus der Gesetzgebung 
ergeben, für die drei Ebenen Bund, Kan-
ton und Gemeinde zusammengefasst.  

4.2.2 Aufgaben des Bundes 
Die Bundesverfassung überträgt die 
Wasserhoheit den Kantonen. Deshalb 
beschränkt sich der Bund (via Bundes-
amt für Umwelt, BAFU und Bundesamt 
für Gesundheit, BAG) auf einzelne ge-
setzgeberische Bereiche: 

 Anforderungen an die Wasserqualität 
und deren Überwachung; 

 Grundwasserschutz; 

 Wasserversorgung in Notlagen. 

4 Ausgangslage



TEILSTRATEGIE WASSERVERSORGUNG WASSERSTRATEGIE 

 8

4.2.3 Aufgaben des Kantons 
Gemäss Art. 35 der Kantonsverfassung 
sichern der Kanton und die Gemeinden 
die Wasserversorgung. Innerhalb des 
Kantons sind die Aufgaben wie folgt ver-
teilt: 

Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
Das AWA ist für den Vollzug der Was-
serversorgungsgesetzgebung zuständig 
und nimmt folgende Aufgaben wahr: 

 Prüfen und genehmigen der Generel-
len Wasserversorgungspläne (GWP) 
sowie ausarbeiten von regionalen 
Planungen zur Koordination von Zu-
sammenschlüssen unter Wasserver-
sorgungen; 

 Genehmigen der Organisationsgrund-
lagen der Gemeindeverbände und der 
privatrechtlichen Wasserversorgun-
gen sowie der Massnahmenpläne für 
die Trinkwasserversorgung in Notla-
gen (VTN). 

 Gewährung von Beiträgen aus dem 
kantonalen Wasserfonds und von der 
Gebäudeversicherung (GVB); 

 Gewährleisten der Löschwassersi-
cherheit (im Auftrag der GVB); 

 Quantitative und qualitative Überwa-
chung der Grundwasservorkommen 
inkl. Bewirtschaftung der Gebrauchs-
wasserkonzessionen; 

 Führen einer wasserwirtschaftlichen 
Datenbank (WAWIKO / RESEAU); 

 Sicherstellen der Wasserbeschaffung 
(Durchführen von Grundwasserer-
kundungen, Ausscheiden von 
Schutzarealen und Genehmigung der 
Grundwasserschutzzonen). 

Kantonales Laboratorium (KL) 
Das KL nimmt folgende Aufgaben wahr: 

 Überwachen der lebensmittelrechtli-
chen Anforderungen an die Trinkwas-
serversorgungen und der Qualitätssi-
cherungssysteme; 

 Inspektionen der Anlagen. 

Amt für Landwirtschaft und Natur 
(LANAT) 
Das LANAT gewährt Beiträge aus Bo-
denverbesserungskrediten an Wasser-
versorgungen, sofern das landwirtschaft-
liche Interesse erheblich ist. 

4.2.4 Aufgaben der Gemeinden 
Die Gemeinden sind insbesondere ver-
antwortlich für: 

 Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt 
der Wasserversorgungsanlagen inkl. 
Erschliessung, Wasserqualität, Lösch-
schutz und Wasserversorgung in Not-
lagen; 

 Ausscheiden von neuen und Revision 
von bestehenden Schutzzonen (müs-
sen vom AWA genehmigt werden); 

 Überwachung der Einhaltung der 
Schutzzonenvorschriften; 

 Erlass von organisatorischen, techni-
schen und tariflichen Vorschriften 
(Reglemente); 

 Erstellung und periodische Aktualisie-
rung der Generellen Wasserversor-
gungspläne (GWP);  

 Erstellen von Anschlussverfügungen. 
Die Gemeinden können die Aufgaben 
selbst wahrnehmen oder diese an geeig-
nete Trägerschaften übertragen. 
 

Die wichtigste Aufgabe fällt den 
Gemeinden zu: Sie sind verant-
wortlich dafür, dass ihre Bürger 
und Bürgerinnen mit einwand-

freiem Trinkwasser in genügen-
der Menge versorgt werden. 
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4.3 Ist-Situation 
4.3.1 Hoher Stand erreicht 
Wie in der übrigen Schweiz hat die öf-
fentliche Wasserversorgung auch im 
Kanton Bern einen hohen Stand: 

 Sie ist – mit Ausnahme von ländlichen 
Regionen mit privaten Kleinwasser-
versorgungen – flächendeckend ein-
gerichtet; 

 sie stellt dauernd einwandfreies Was-
ser in genügender Menge zur Verfü-
gung; 

 der Hydrantenlöschschutz ist leis-
tungsfähig. 

 
Die öffentl. Wasserversorgungen in Zahlen: 

Anzahl Wasserversorgungen (WV) rund 400 

Anzahl Wasserbezüger 920’000 

Anschlussgrad an öffentliche WV 96% 

Wasserverkauf in m3 pro Jahr 100 Mio. 

Anzahl Quellfassungen 1’500 

Anzahl Grundwasserfassungen 200 

Anzahl Seewasserfassungen 1 

Anzahl Schutzzonen 700 

Wiederbeschaffungswert Anlagen ~ 6 Mia. Fr. 

Anzahl Reservoire 800 

Leitungslänge 8'000 km 

Anzahl Hydranten 40’000 

4.3.2 Erschliessungs- und  
Anschlusspflicht 

Der Anschlussgrad an öffentliche Was-
serversorgungen ist mit 96% hoch. Ge-
setzliche Bestimmungen erschweren 
eine weitere Anhebung: 

 Art. 9 WVG (s. Spalte rechts) belässt 
einen Interpretationsspielraum bezüg-
lich Erschliessungspflicht, werden 
doch die in Abs. 1b erwähnten «ge-
schlossenen Siedlungsgebiete aus-
serhalb der Bauzonen» im Gesetz 
nicht präzise definiert1. 

                                                      
1 Die «geschlossenen Siedlungsgebiete ausserhalb 
der Bauzonen» werden in der GWP-Wegleitung [6] 
präzisiert: Angelehnt an die Definition der Weilerzo-
ne gemäss AGR [13] umfassen sie in der Regel 
mindestens fünf ständig bewohnte Gebäude in 
einem Umkreis (Radius) von 100 m. 

 Art. 15 Abs. 2 WVG relativiert die in 
Abs. 1 definierte Bezugspflicht: Ge-
meinden können Private mit eigenem 
Trinkwasser nicht zum Anschluss an 
die öffentliche Versorgung verpflich-
ten, auch wenn diese innerhalb ihres 
Versorgungsperimeters liegen. Dies 
kann zu einer aus volkswirtschaftli-
cher Sicht nicht sinnvollen Konkur-
renzsituation führen: Die öffentliche 
Versorgung muss im ländlichen Raum 
kostspielige Erschliessungsleitungen 
erstellen, an die wegen bestehenden 
privaten Versorgungen nur wenige 
Bezüger und somit Kostenträger an-
geschlossen werden können. 

Die Präzisierung der Erschliessungs-
pflicht auf Gesetzesstufe wurde in der 
Mitwirkung der Wasserstrategie als eher 
unwichtig beurteilt; die Anschlusspflicht 
für private Versorgungen innerhalb des 
Versorgungsperimeters der öffentlichen 
Wasserversorgungen wurde massiv ab-
gelehnt. Deshalb werden diese Themen 
hier nicht weiter bearbeitet. 

4.3.3 Wassergewinnung / -verbrauch 
Wassergewinnung und Wasserverbrauch 
sind in  Abbildung 2 dargestellt: 

 Am meisten Wasser verbraucht die 
Gruppe Haushalte, Gewerbe, Land-
wirtschaft mit über 70%. 

 Im Durchschnitt wird der Bedarf zu je 
fast der Hälfte aus Quellen und aus 
Grundwasser gedeckt. Bei Spitzen-
verbräuchen steigt der durch Grund-
wasser abgedeckte Anteil an. Auf 
Seewasser entfällt mit 4% nur ein klei-
ner Anteil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 (Erschliessungspflicht) 
1 Die Erschliessungspflicht der 
Wasserversorgungen mit Anla-
gen der Trink-, Brauch- und 
Löschwasserversorgung besteht 
für: 
a die Bauzonen, 
b die geschlossenen Siedlungs-
gebiete ausserhalb der Bauzo-
nen.  
 
 
Art. 15 WVG (Bezugspflicht): 
1 Besteht eine Wasserversorgung 
gemäss Art. 6, müssen alle 
Grundeigentümerinnen und -
eigentümer im Versorgungsge-
biet das Trinkwasser aus deren 
Anlage beziehen.  
2 Keine Bezugspflicht besteht bei 
Gebäuden, die im Zeitpunkt der 
Erschliessung bereits aus andern 
Anlagen mit Trinkwasser versorgt 
werden, das den Anforderungen 
der Lebensmittelgesetzgebung 
genügt. 

Abbildung 2 
Anteil der Verbrauchergruppen 
am Gesamtwasserverbrauch 
(links) und Herkunft des Trink-
wassers (rechts). 

72%

11%
6%

11%

Haushalte, Gewerbe, Landw.
Industrie

Öffentliche Zwecke
Leckverluste

48%

4%

48%

Grundwasser

Quellen

Seewasser

Trinkwasserverbrauch           Wassergewinnung
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Durchschnittlicher Verbrauch 
Im Kanton Bern müssen die Versorgun-
gen im Durchschnitt folgende Wasser-
mengen zur Verfügung stellen (Leckver-
luste nicht eingerechnet): 

Wasserverbrauch in Litern pro Einw. und Tag 

Durchschnittlicher Verbrauch 300 l / E.d 

Spitzenwasserverbrauch 450 l / E.d 
 

Seit den 80er-Jahren sinkt der mittlere 
Wasserverbrauch stetig und erreicht 
heute wieder den Stand der 50er-Jahre. 

Parallel dazu sinkt auch der Spitzenwas-
serverbrauch, der jedoch grösseren 
Schwankungen unterworfen ist. Die Ver-
sorgungssicherheit kann jederzeit ge-
währleistet werden: Auch der Jahrhun-
dertsommer 2003 führte zu keinen nam-
haften Engpässen. Ausnahmen waren 
einzig Gebiete, die ausschliesslich auf 
Quellwasser angewiesen sind. 

Wichtigste Fassungen 
Die wichtigsten bestehenden und künfti-
gen Trinkwasserfassungen, ohne die 
eine ausreichende Versorgung mit 
Trinkwasser langfristig nicht gewährleis-
tet werden kann, sind in der  Abbildung 
6 im Kap. 5.4.6 dargestellt. Die meisten 
dieser wichtigsten Fassungen sind 
Grundwasserfassungen, die hauptsäch-
lich durch Flüsse und Seen gespeist 
werden und deshalb nur geringe 
Schwankungen in den Grundwasser-
ständen aufweisen. Sie bilden das Rück-
grat für die Versorgung der Bevölkerung 
mit ausreichend Trinkwasser – insbeson-
dere in ausgeprägten Trockenzeiten. 

Die Vernetzung dieses Rückgrates mit 
Fassungen in Gebieten, welche ausge-
prägter auf Trockenzeiten reagieren (ins-
besondere Karstquellen und z.T. Grund-
wasserfassungen, die hauptsächlich von 
Niederschlägen gespeist werden), ist 
noch mangelhaft. Um diese Lücken zu 
schliessen, ist der Bau von Transportlei-
tungen erforderlich. 

Bedarf für Seewasserwerk 
Das in den wichtigsten Fassungen ge-
wonnene Grundwasser kann in den 
meisten Fällen ohne Aufbereitung als 
Trinkwasser verwendet werden. Im Ge-
gensatz dazu muss Seewasser immer 
aufbereitet werden, was entsprechende 
Kosten verursacht. Für ein zusätzliches 
Seewasserwerk besteht im Kanton Bern 
zumindest für die kommenden Generati-
onen kein Bedarf. Deshalb wird das 
Thema hier nicht weiter bearbeitet. 

Umgang mit Risiken 
Der Vernetzungsgedanke ist auch im 
Umgang mit Risiken unabdingbar: Jeder 
Wassergewinnungsort kann für kürzere 
oder längere Zeit ausfallen (Verunreini-
gung durch Stör- oder Unfall, Hochwas-
ser etc.).  

Aus Sicherheitsgründen muss deshalb in 
jeder Versorgungseinheit gewährleistet 
sein, dass bei mittlerem Bedarf und 
gleichzeitigem Ausfall des wichtigsten 
Wasserbezugsortes kein Versorgungs-
engpass auftritt (zweites Standbein). 
Dies erklärt, warum auch Fassungen, 
aus denen im Normalfall kein Trinkwas-
ser gewonnen wird, unabdingbar sein 
können. 

Restliche Fassungen (inkl. Quellen) 
Die oben erwähnten wichtigsten Fassun-
gen gemäss  Abbildung 6 sind für eine 
ausreichende Versorgungssicherheit ins-
besondere während Trockenperioden 
unabdingbar.  

Für den Normalbetrieb spielen aber auch 
die zahlreichen Quellfassungen eine 
wichtige Rolle: Weil das dort gewonnene 
Trinkwasser in vielen Fällen im freien 
Gefälle ins Versorgungsgebiet fliesst – 
und somit im Gegensatz zu den meisten 
Grundwasserfassungen nicht gepumpt 
werden muss – erlauben sie eine wirt-
schaftliche Einspeisung ins Trinkwasser-
netz. 

Ergiebige und bezüglich des Versor-
gungsgebietes günstig gelegene Quellen 
mit guter Rohwasserqualität sollen wenn 
immer möglich beibehalten werden. Der 
Betreiber ist dafür verantwortlich, dass 
solche Quellen mittels rechtskonform 
ausgeschiedener Schutzzone gesichert 
werden. 

Schutzzonen 
Im Kanton Bern existieren für die Fas-
sungen der öffentlichen Wasserversor-
gung rund 700 Grundwasserschutzzonen 
(nachfolgend als «Schutzzonen» be-
zeichnet). Mehr als 95% dieser Fassun-
gen verfügen über rechtskräftige Schutz-
zonen.  

Allerdings wurden viele Schutzzonen 
bereits vor längerer Zeit ausgeschieden 
und sind seither noch nicht an die ver-
schärften Bestimmungen der Gewässer-
schutzverordnung aus dem Jahr 1998 
angepasst worden.  

Anpassungsbedarf besteht sowohl bei 
der Dimensionierung der Schutzzonen 
(Schutzzonenplan) als auch bei den 
Schutz- und Nutzungsbestimmungen 

Über den ganzen Kanton gese-
hen konnte der Wasserbedarf 
auch im Jahrhundertsommer 

2003 problemlos durch die be-
stehenden Wassergewinnungs-

anlagen gedeckt werden. Lokale 
Engpässe können durch Vernet-

zungen geschlossen werden. 
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(Schutzzonenreglement; insbesondere 
Gülleverbot in der Zone S2). Handlungs-
bedarf besteht auch bei der Durchset-
zung der Schutzzonenvorschriften (  
Kap. 4.3.6). 

Im näheren Einzugsgebiet zahlreicher 
Trinkwasserfassungen bestehen Nut-
zungskonflikte (mit Auen- und Natur-
schutzgebieten, bestehenden Bauten, 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzun-
gen, Wasserbaumassnahmen etc.). Für 
viele dieser Fassungen wird die Errich-
tung einer gesetzeskonformen Schutzzo-
ne nicht mehr möglich sein. 

Unergiebige Quellen oder Fassungen, 
die nicht gesetzeskonform geschützt 
werden können, sollen wenn immer mög-
lich durch Zusammenschlüsse aufgeho-
ben werden.  

Vorsichtige Schätzungen zeigen, dass 
mittel- bis langfristig die Anzahl Schutz-
zonen um über einen Viertel reduziert 
werden kann, ohne die Versorgungssi-
cherheit zu gefährden. 

4.3.4 Wasserqualität 
Trinkwasser muss die hohen Anforde-
rungen des schweizerischen Lebensmit-
telrechts erfüllen und stets einwandfrei 
sein. Für die Einhaltung der entspre-
chenden Vorschriften sind die Wasser-
versorgungen verantwortlich. Das kanto-
nale Laboratorium überwacht die Trink-
wasserqualität stichprobenweise. 

Das unbehandelte Grundwasser wird als 
Rohwasser bezeichnet. Dieses muss je 
nach Qualität entkeimt oder aufbereitet 
werden, bevor es als Trinkwasser in das 
Verteilnetz eingespeist werden darf. Die 
Rohwasserqualität ist generell gut  
Abbildung 3: 

 Über ein Drittel des Rohwassers kann 
ohne Aufbereitung als Trinkwasser 
genutzt werden; 

 etwas mehr als die Hälfte wird ent-
keimt, ein grosser Teil davon jedoch 
bloss aus Sicherheitsgründen in weit-
läufigen Leitungsnetzen; 

 nur 10% bedürfen einer weitergehen-
den Aufbereitung (z.B. Filtration). 

37%

53%

10%

Keine Aufbereitung
Entkeimung
Aufbereitung

96%

4%

Qualität einwandfrei
Beanstandung

    Rohwasserqualität                 Mikrobiologische
                                                    Beanstandungsquote

 
 
Das Wasser einzelner Quellen ist nach 
Starkniederschlägen oft getrübt, was mit 
einer Beeinträchtigung der mikrobiologi-
schen Rohwasserqualität einhergehen 
kann. Diese Qualitätsmägel bleiben je-
doch oft unentdeckt, weil manche Was-
serversorgungen für ihre Wasserbezugs-
orte nicht über Rohwasserdaten nach 
starken Niederschlägen verfügen (Quali-
tät und Quantität).  

Ohne brauchbare Rohwasserdaten be-
steht bei der Sanierung von Fassungsan-
lagen das Risiko für Fehlinvestitionen. 
Diese wiegen schwer, weil die für die 
Sanierungsmassnahmen aufzubringen-
den Investitionen hoch und deren Zeitho-
rizont (50 bis 100 Jahre) lang sind.  

Um solche Fehlinvestitionen zu vermei-
den, wird im zweiten Teil der «Teilstrate-
gie Wasserversorgung» eine Massnah-
me definiert, durch die zukünftig die Da-
ten zur Rohwasserqualität erhoben wer-
den, wo dies erforderlich ist (  Kap. 
5.4.8).  

In Gebieten mit viel Acker- und Gemüse-
bau ist die Nitratsituation problematisch 
(  Kap. 2.3.3 in [4]). Die meisten der 
betroffenen Fassungen könnten jedoch 
ohne weiteres stillgelegt werden, sofern 
vorgängig die dazu notwendigen Zu-
sammenschlüsse erfolgen. 

4.3.5 Qualitätssicherung 
Folgende Faktoren können die Trinkwas-
serqualität beeinträchtigen:  

 Sanierungsbedürftige Fassungsanla-
gen oder alte, undichte Trinkwasser-
leitungen und Reservoirkammern; 

 undichte Abwasserinstallationen im 
Einzugsgebiet von Trinkwasseranla-
gen; 

 Verstösse gegen Schutzzonenvor-
schriften (z.B. Ausbringen von Gülle); 

 mangelnder Unterhalt der Anlagen; 

Abbildung 3 
Rohwasserqualität (links) und 
mikrobiologische Beanstan-
dungsquote der letzten Jahre 
(rechts). 
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 extreme Wetterbedingungen, welche 
zu Überschwemmungen und Erdrut-
schen führen. 

Die mikrobiologische Beanstandungs-
quote ist mit 4% zwar nicht hoch  Ab-
bildung 3. Bei kleineren Versorgungen 
fehlt jedoch z.T. das notwendige Know-
how, um die erwähnten Risiken bei der 
Qualitätssicherung genügend berücksich-
tigen zu können. 

4.3.6 Wahrnehmung der Aufgaben 
Aufgaben, welche direkt durch die Ange-
stellten der Wasserversorgungen erfüllt 
werden (insbesondere der Betrieb der 
Anlagen), werden im Allgemeinen sehr 
gut wahrgenommen.  

Ausnahmen bilden Wasserversorgungen, 
wo Personen mit Aufgaben betraut wer-
den, für die sie nicht ausgebildet sind. 
Auch in einfachen Wasserversorgungen 
sollte für das Betriebspersonal im Mini-
mum die SVGW-Ausbildung als «Was-
serwart» vorausgesetzt werden. 

Weniger gut sieht es bei den Aufgaben 
aus, die in die Kompetenz der Gemein-
den fallen. Zum Teil bestehen Defizite in 
folgenden Bereichen: 

 Schutzzonenvorschriften: Obwohl 
die meisten Schutzzonenreglemente 
klare Bestimmungen zur Einhaltung 
der Schutzzonenvorschriften beinhal-
ten (z.B. Dichtheitskontrolle von Ab-
wasserleitungen alle 5 Jahre), werden 
die erforderlichen Kontrollen oft nicht 
durchgeführt. 

 Auslösung der Planungen: Rund ein 
Viertel der Gemeinden verfügt noch 
über keine GWP. In weiteren rund 50 
Gemeinden ist die GWP vor mehr als 
15 Jahren erstellt worden und damit in 
der Regel veraltet. Zusätzlich zur 
GWP-Wegleitung des AWA [6] stellt 
der Schweizerische Verein des Gas- 
und Wasserfaches (SVGW) mit der 
«Empfehlung zur strategischen Pla-
nung der Wasserversorgung» [7] seit 
2009 ein hilfreiches Arbeitsinstrument 
zur Verfügung. 

 Einhalten von Standards: Der 
SVGW regelt die technischen Anfor-
derungen an die Wasserversorgungs-
anlagen mit einer ganzen Reihe von 
Richtlinien. Leider wird dieser Stand 
der Technik nicht überall eingehalten. 

Um die Wahrnehmung dieser Aufgaben 
zu verbessern, wird das AWA – gestützt 
auf einen in zahlreichen Mitwirkungsein-
gaben geäusserten Wunsch – in Zu-
sammenarbeit mit Vertretern von Was-
serversorgungen Mindestanforderungen 
sowie entsprechende Kennzahlen defi-
nieren und erheben (  Kap. 5.4.3).  

4.3.7 Bestehende Strukturen 
Wie im Kap. 4.2.4 erwähnt liegt die Was-
serversorgung in der Verantwortung der 
Gemeinden. Viele haben die Aufgaben – 
oder zumindest einen Teil davon – an 
Gemeindeverbände oder an privatrechtli-
che Organisationen (z.B. Genossen-
schaften oder Aktiengesellschaften) 
übertragen. Im letzteren Fall spricht man 
von einer «unechten» Privatisierung. 

Die «echte» Privatisierung (Liberalisie-
rung mit Abtretung der Wasserversor-
gungsaufgabe an eine private, gewinn-
orientierte Organisation) ist im Kanton 
Bern kein Thema.  

Im Kanton Bern gibt es schon seit den 
Anfängen der öffentlichen Wasserversor-
gung mehrere, teils grosse regionale 
Verbände  Abbildung 4. 

Neben diesen seit langer Zeit bestehen-
den Verbänden wurden auch in den letz-
ten Jahren neue regionale Trägerschaf-
ten gegründet. Man unterscheidet vier 
Arten: 

 Dachorganisation: Gemeinsame Zu-
satzwasserbeschaffung; 

 Grossist-Detaillist: Aufgabenteilung 
Wasserbeschaffung (Grossist) – 
Wasserverteilung (Detaillist); 

 Vollversorger: Erfüllen alle Aufga-
ben; 

 Betriebsgemeinschaften: Spannen 
für den Betrieb der Anlagen zusam-
men (z.B. gemeinsamer Brunnen-
meister), haben aber keine anlage-
technischen Verbindungen unterein-
ander. 

Eine Wasserversorgung darf 
gemäss bernischem Wasserver-

sorgungsgesetz nicht mehr-
heitlich im Besitz von Kapitalge-

sellschaften sein. Eine Privatisie-
rung der Wasserversorgung ist 

deshalb nicht absehbar. 
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Kommentare zur  Abbildung 4: 
 69 Gemeinden haben ihre Aufgaben 

an einen regionalen Vollversorger 
(dunkelblaue Flächen) abgetreten; 

 112 weitere Gemeinden beziehen ihr 
Wasser von einem Grossisten (hell-
blaue Flächen) und kümmern sich 
selbst nur um die Wasserverteilung (= 
Detaillist); 

 47 Gemeinden beziehen den 
Grossteil ihres Wassers zwar von Drit-
ten, sind jedoch nicht Mitglied einer 
regionalen Trägerschaft (dunkelgrüne 
Flächen). Hier besteht ein Potenzial 
für die Eingliederung in bestehende 
resp. die Gründung neuer regionaler 
Trägerschaften; 

 

 Trotz etlichen Vollversorgern, die 
jeweils mehrere Gemeinden abde-
cken, existieren immer noch etwa 
gleich viele Trägerschaften wie Ge-
meinden (rund 400). Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass es insbesonde-
re im Oberland oft mehrere Träger-
schaften pro Gemeinde gibt (rosa 
Flächen); 

 Diese grosse Anzahl Trägerschaften 
erschwert eine regionale Sichtweise 
und kann dazu führen, dass mögliche 
grossräumige Optimierungen nicht 
umgesetzt werden. 

WVRB

WAKI

WGB

SWG

IBI

WVOe

WABI

SED

SEF

SEF

SEF

SCS

SESTER

SEPV

WALM
VWV

WANK

WANEZ

WALL

Steinen-
berg

WUL

WVG A-S

SECTA

GTL

WAGROM

WAGROM

Saurenhorn/
WAGRA

Rot-
tal

WAVEST

Energie
Thun

Reutigen-
Zwieselberg

KMN

W. N.

K'th.
O'

ho
f.

Bl
eik

.

Kallnach

Bre. L'torf

Radelfingen

Wangen

Clavaleyres

N'rie
d 

b. I.

Münchenwiler

Rei.

K'd.

Hilt. 

W'ried

W'dorn

Allm.

Seedorf

Oe'b.

Rüegg.

H'-schw. Sc
hw

an
de

n

Rü
tsc

h.

Laupen

Oberwil Rohr-
bach- 
gr. 

Be
lp

r.

Meinis.

Trim-
st.  

Büet.

Ho
fs

te
tte

n

T't
ha

l
U'

l a
ng

-
en

eg
g

Rohr-
bach

Rumi.Far.

Cor-
celles

Dotz.

Rümligen

Leimis-
wil

Alblig. 

Kehr-
satz

La 
Neuveville

Affoltern

Wa
lte

rs
wi

l

Lengnau

Muri

Ro
m

on
t 

Wied-lisbach

  O'langen-
egg

Belp-
berg

Sche
l-

ten

Gsteig
wiler

Au
sw

il

Brienz-
wiler

Büren

a. d. A.

Riggisberg

Champoz

Roches (BE)

Burgi-
stein

Mün-
singen 

Ur
se

nb
ac

h

Oberried 

Därligen

So
rv

ilie
r

Es
ch

er
t

La 
Heutte

Rubigen

Gr
an

dv
al

Horrenbach-Buchen

Brienzwiler

Aarberg

Lamboing

Port

Perrefitte

Buch-
holterberg

Go
nd

is
wi

l

Pieterlen

Cr
ém

ine
s

Fahrni

Wyss-
achen

Gündlis
chw

an
d

Lütschen-
tal

Trub-
schachen

Melchnau

Attis-
wil

Leiss-
igen

Renan 

Wichtrach

Leuzigen

Kap
pel

en

Oberburg
Trachselwald

W
ild

er
sw

il

Seehof

Dürrenroth

Hasle

Oberbalm

Arch

Röthen-
bach 

Co
rm

or
et

Souboz

Wattenwil

Erlenbach

Co
rté

be
rt

Walk
rin

ge
n

Co
rg

ém
on

t

Saicourt

Rüegsau

Eriswil

Rüderswil

Krauchthal

Burgdorf

Madiswil

La
up

er
sw

il

Sa
in

t-I
m

ie
r

Bönigen

Oberwil 

Schüpfen

Co
ur

te
lar

y

Neuenegg

Langnau

Lützelflüh

Vi
lle

re
t

Heimiswil

Kandergrund

Schattenhalb

Huttwil

Saxeten

Iseltwald

Rüeggisberg

Mühleberg

Lyss

Beat
en

berg

Moutier

Sonvilier

Wimmis

Signau

Därstetten

Schangnau

Péry

Wynigen

Belp

Orvin

Worb

Meiringen
Hasliberg

Court

Guggisberg

Reichenbach

Wahlern

St. Stephan

Sumiswald

Eriz

Rüschegg

Zweisimmen

Habkern

Sigriswil

Lauenen

Adelboden

Eggiwil

Frutigen

Köniz

Innertkirchen

Boltigen

Gsteig

Lauterbrunnen

Kandersteg

Diemtigen

Trub

Gadmen

Grindelwald

Saanen

Guttannen

Lenk

Ringgenberg

HeimbergNetzulg

M'thurnen
Gelterf.

Gerzensee
Toffen Ober-

diessbach
Linden

Biglen

Meikirch

He
rzo

ge
nb

.

Ochlen-
berg

Kl
ein

d.

Th
ör

ige
n

Rumend.O'ösch
Ersigen

ZielebachWiler b.U.
Sa

ule
s

Lo
ve

re
ss

e

Tüscherz-Alf.
Evilard

Nidau

Biel
Safnern

Diessb.Busswil

Kriechenwil

Nied
err

ied

Bargen

W.W. Ber.

Kaufdorf

Rüti b.B.

Brienz

WAGRA

Abbildung 4 
Trägerschaften der öffentlichen 
Wasserversorgungen im Kanton 
Bern. Die Abkürzungen der regio-
nalen Trägerschaften (blaue 
Flächen) finden sich im Anhang 1. 

Regionale Trägerschaften

Vollversorger (eigene Wasserverteilung)

Grossist (Wasserverteilung durch die Gemeinde)

Kommunale Trägerschaften

Eine Trägerschaft pro Gemeinde

Eine Trägerschaft pro Gemeinde
(wesentliche Wasserlieferung durch Dritte)

Mehrere Trägerschaften pro Gemeinde

Keine öffentliche Wasserversorgung

Anzahl
Gemeinden
Einwohner

69
141‘451

112
326‘716

146
372‘212

47
87‘474

14
34‘812

4
360

392
962‘000 Total
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Rationalisierungspotenzial 
Rationalisierungspotenzial besteht auf 
organisatorischer, auf technischer und 
auf betrieblicher Ebene: 

 Reduktion der Trägerschaften von 
Primäranlagen: Durch die Integration 
in bestehende resp. die Bildung von 
neuen Wasserverbünden könnte die 
Anzahl der Trägerschaften massiv re-
duziert werden. 

 Reduktion der Primäranlagen: 
Durch überregionale Zusammen-
schlüsse würden gewisse kleinere An-
lagen überflüssig – bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Versorgungssicherheit. 

 Professioneller Betrieb der Primär-
anlagen: Auch in Fällen, wo der phy-
sische Zusammenschluss der Anla-
gen nicht wirtschaftlich ist, bieten 
grössere Betriebsgemeinschaften 
Synergiegewinne. Insbesondere klei-
ne Versorgungen können damit feh-
lendes Know-how und lückenhafte 
Stellvertretungsregelungen kompen-
sieren. 

Am Beispiel des 63 Gemeinden umfas-
senden SOLAQUA-Planungsgebietes im 
Raum Solothurn-Oberaargau-Langenthal 
kann das Reduktionspotenzial aufgezeigt 
werden:  

 An Stelle der heutigen 24 Träger-
schaften von Primäranlagen würde 
eine einzige regionale Trägerschaft 
treten; 

 diese könnte durch den Neubau von 5 
Reservoiren und 34 Kilometern 
Transportleitungen rund 60% der heu-
tigen Reservoire (28 von insgesamt 
47) und über 50% der heutigen Was-
serbezugsorte (30 von insgesamt 56) 
stilllegen; 

 Durch den Abbau und die Vernetzung 
der Anlagen sowie durch die Konzent-
ration auf die Bezugsorte mit ein-
wandfreiem Wasser können die Kos-
ten gesenkt, die Versorgungssicher-
heit erhöht und die Trinkwasserquali-
tät gesteigert werden. 

Das SOLAQUA-Rationalisierungspoten-
zial ist zwar nicht repräsentativ für den 
gesamten Kanton, zeigt aber eindrück-
lich, wie bestehende Anlagestrukturen 
gestrafft werden könnten. 

Das gesamtkantonal existierende Ratio-
nalisierungspotenzial kann zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht ausgewiesen wer-
den. Dies wird bis zur nächsten Aktuali-
sierung der «Teilstrategie Wasserversor-
gung» (vorgesehen für 2015) aufgearbei-
tet. 

4.3.8 Zustand der Anlagen 
Die Leckverluste betragen gemäss  

 Abbildung 2 gesamtkantonal 11 Pro-
zent. Die Erfahrung zeigt, dass eine 
Verminderung der Leckverluste auf we-
niger als 10 Prozent einen gegenüber 
anderen Infrastrukturkosten nicht ver-
hältnismässigen und überproportionalen 
Aufwand erfordert.  

Leckverluste von 10 bis 15 Prozent wer-
den deshalb als nicht gravierend einge-
stuft. In Versorgungsgebieten mit überal-
terten Leitungsnetzen können die Leck-
verluste jedoch auf über 50% ansteigen. 

Defizite bestehen nicht nur bei den Lei-
tungsnetzen, sondern bei allen Anlagetei-
len. Viele Infrastrukturen wurden Anfang 
und ab Mitte des 20. Jahrhunderts auf-
gebaut und seither kaum verändert. Sie 
müssen in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten erneuert und an den Stand 
der Technik angepasst werden, insbe-
sondere was die Hygiene- und Sicher-
heitsvorschriften anbelangt. 

4.3.9 Verlegung von Anlagen 
Verschiedene Gründe können dazu füh-
ren, dass bestehende Wasserversor-
gungsanlagen verlegt werden müssen:  

 Wasserbau: Wenn ein Gewässer im 
Rahmen von Hochwasserschutz- oder 
Renaturierungsmassnahmen aufge-
weitet werden soll, müssen oft Trans-
portleitungen und/oder Fassungen 
weichen. 

 Tiefbau: Bei Strassen- oder Eisen-
bahn-Bauvorhaben ist eine neue Lei-
tungsführung manchmal unumgäng-
lich. 

 Hochbau: Wo neue Gebäude über 
bestehende Leitungen zu liegen 
kommen, müssen letztere in der Re-
gel verlegt werden. 

In gewissen Gebieten des Mittel-
landes könnten durch geschickte 

Zusammenschlüsse rund 50% 
der Fassungsanlagen und Re-

servoire stillgelegt werden, ohne 
dass die Versorgungssicherheit 

darunter leiden würde! 
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Wasserversorgungen können ihre Anla-
gen gestützt auf Art. 21 WVG mittels 
Überbauungsordnungen zwar öffentlich-
rechtlich sichern. Die damit erworbene 
Bestandesgarantie sagt aber nichts dar-
über aus, wer die Kosten für das Verle-
gen einer Leitung trägt.  

Massgebend für die Frage der Kosten-
verteilung sind gesetzliche Regelungen, 
welche diese Frage direkt beantworten 
(z.B. Art. 69. Abs. 3 des Strassengeset-
zes). Fehlen solche, sind allgemeine 
Prinzipien wie das Verursacherprinzip 
oder die Verhältnismässigkeit zur Ent-
scheidung heranzuziehen. 

Die nicht voraussehbaren Verlegungs-
kosten sind ein Risiko für die Wasserver-
sorgungen. Im zweiten Teil der «Teilstra-
tegie Wasserversorgung» wird deshalb 
eine Massnahme definiert, mit der diese 
Gesetzeslücke geschlossen werden kann 
(  Kap. 5.3.4). 

4.3.10 Finanzierung 

Grundsätze der Finanzierung 
Die Finanzierung der Wasserversorgung 
stützt sich auf folgende Grundsätze: 

 Betriebswirtschaftlich nachhaltig: 
Seit mehr als 10 Jahren schreibt das 
Wasserversorgungsgesetz (WVG) 
vor, jährliche Einlagen in die «Spezial-
finanzierung Werterhalt» auf der 
Grundlage der Wiederbeschaffungs-
werte und der Nutzungsdauer der An-
lagen vorzunehmen (sog. «Berner 
Modell»). Der Einlagesatz wird auf 
Grund einer langfristigen Finanzpla-
nung festgelegt. Damit verstetigen 
sich die Gebühren – gleichzeitig wird 
die nachhaltige Finanzierung sicher-
gestellt. 

 Keine Steuergelder und Gewinne: 
Die Wasserversorgung muss finan-
ziell selbsttragend sein. Es dürfen ihr 
weder Steuermittel zu-, noch Gewinne 
abgeführt werden. 

Privatrechtliche Organisationen unterlie-
gen den gleichen Vorschriften. Eine an-
gemessene Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals ist aber zulässig. 

Das «Berner Modell» garantiert bei kor-
rekter Anwendung eine nachhaltige Fi-
nanzierung der Wasserversorgungen. 
Weil die gesetzlich vorgeschriebenen 
Einlagen in die Spezialfinanzierung nicht 
überall in der dafür erforderlichen Höhe 
getätigt werden, sind dort Probleme für 
die Finanzierung grösserer Sanierungs-
massnahmen absehbar. Die entspre-

chenden Massnahmen werden im  
Kap. 5.4.7 aufgezeigt. 

Einnahmequellen 
Den öffentlichen Wasserversorgungen 
stehen folgende Einnahmequellen zur 
Verfügung: 

1. Jährlich wiederkehrende Gebühren: 

 Grundgebühr (unabhängig vom Was-
serbezug); 

 Löschgebühr (für geschützte aber 
nicht angeschlossene Bauten); 

 Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter. 

2. Einmalige Gebühren: 

 Anschlussgebühr (für den erstmaligen 
Anschluss von Bauten und Anlagen); 

 Löschgebühr (für geschützte aber 
nicht angeschlossene Bauten). 

3. Erschliessungsbeiträge und/oder 
Grundeigentümerbeiträge. 

Die jährlich wiederkehrenden Gebühren 
stellen den Hauptfinanzierungsträger der 
öffentlichen Wasserversorgung dar. In 
überbauten Gebieten ohne Baulandre-
serven fallen kaum mehr Anschlussge-
bühren an.  

Im Rahmen der Mitwirkung wurde von 
einigen Organisationen gefordert, dass 
zukünftig FILAG-Gelder aus dem geogra-
fisch-topografischen Ausgleich in die 
Wasserversorgung überführt werden 
dürfen. Die entsprechenden Abklärungen 
werden im Rahmen der WVG-Revision 
getätigt (  Kap. 5.3.4). 

Kanton und GVB finanzieren mit 
Kanton und Gebäudeversicherung (GVB) 
unterstützen die Wasserversorgungen 
mit Beiträgen: 

 Wasserfonds: Das AWA richtet ins-
besondere Investitionsbeiträge an die 
Erstellung, Erneuerung und Erweite-
rung von öffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen sowie Beiträge an die 
notwendigen Planungen aus.  

 Löschwasserfonds: Das AWA ge-
währt – gestützt auf eine Vereinba-
rung mit der GVB – Beiträge an Hyd-
ranten, Reservoire und netz-
unabhängige Löschanlagen. 

 Bodenverbesserungskredite: Die 
Abteilung Strukturverbesserungen 
und Produktion (ASP) des LANAT 
gewährt Beiträge aus Bodenverbes-
serungskrediten an Wasserversor-
gungen in der Hügelzone und im 
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Berggebiet, an deren Realisierung ein 
erhebliches landwirtschaftliches Inte-
resse besteht. Wo keine öffentliche 
Versorgung möglich ist, werden Bei-
träge auch an Private ausgerichtet. 
Diese Fördermassnahmen werden 
durch die ASP mit jenen des AWA 
koordiniert. 

4.3.11 Kostenstruktur 
80 bis 90 Prozent der Kosten einer Was-
serversorgung sind fix, das heisst unab-
hängig von der verbrauchten Wasser-
menge. Nur rund 10% der Gesamtkosten 
sind variable Betriebskosten (z.B. Strom-
kosten für die Wasserförderung). 

Es ist also nicht das Wasser an sich, 
sondern die Bereitstellung der Infrastruk-
tur, welche Kosten verursacht (insbeson-
dere Werterhaltungskosten). 

Dies erklärt, warum die Gesamtkosten 
der Wasserversorgung nicht parallel zum 
sinkenden Wasserverbrauch (  Kap. 
4.3.3) abnahmen, sondern in etwa gleich 
blieben. 

Die Tarifgestaltung sollte dieser Kosten-
struktur Rechnung tragen. Sonst sind die 
Wasserversorgungen bei sinkendem 
Wasserverbrauch gezwungen, die Ge-
bührenansätze zu erhöhen. Der SVGW 
weist in seinen «Empfehlungen zur Fi-
nanzierung der Wasserversorgung» [10] 
darauf hin, dass die Einnahmen aus den 
Grundgebühren 50 bis 80% der Gesamt-
kosten decken sollten. 

4.3.12 Wie können die Kosten  
gesenkt werden? 

Die Kosten können also kaum durch 
Wasser sparen gesenkt werden, sondern 
nur durch die Reduktion der Fixkosten. 
Weil diese in erster Linie vom Wert der 
wiederzubeschaffenden Anlagen abhän-
gig sind, gelingt dies nur auf zwei Arten: 

 Regionalisierungen: Durch den Zu-
sammenschluss von Wasserversor-
gungen können unwirtschaftliche An-
lagen stillgelegt werden (  Kap. 
4.3.7). 

 Spitzen brechen: Infrastrukturen 
bereitzustellen, deren maximale Ka-
pazität nur während wenigen Stunden 
pro Jahr benötigt wird, ist kostspielig – 
je ausgeprägter die Spitze, desto hö-
her die Infrastrukturkosten. Spitzen-
verbräuche können durch verschie-
dene Massnahmen gesenkt werden. 
Am wirkungsvollsten ist die Einfüh-
rung einer Tarifstruktur, die den 
Verbrauch während Spitzentagen 
(z.B. Top Ten) überproportional be-
lastet. Allerdings liefern die herkömm-
lichen Wasserzähler nicht die dazu er-
forderlichen Daten. Dazu sind «intelli-
gente Zähler» (sog. «Smart Meters») 
erforderlich. 

4.3.13 Ist Wasser sparen sinnvoll? 
Der Energieverbrauch für die Warmwas-
serproduktion ist im Durchschnitt rund 
100 Mal höher als für die Trinkwasserför-
derung. 

Massnahmen zur Reduktion des Warm-
wasserverbrauchs (z.B. durch duschen 
statt baden oder Hände waschen mit 
kaltem Wasser) sind deshalb wesentlich 
effizienter als das reine Wassersparen 
(z.B. durch sparsame Toilettenspülun-
gen). 

Nur wo das Trinkwasser über weite Stre-
cken gepumpt werden muss, bewirkt 
Wasser sparen auch eine Reduktion des 
Energieverbrauchs.  

Beim Wassersparen ist allerdings die 
notwendige Vernunft walten zu lassen, 
weil ein zu starker Rückgang des Was-
serverbrauchs wegen der damit einher-
gehenden Erhöhung der Standzeiten zu 
einer Verschlechterung der Wasserquali-
tät führen kann – insbesondere durch die 
Hausarmaturen. 

Ein Rückgang des Wasserver-
brauchs führt zu sinkenden Ein-
nahmen. Weil rund 80 bis 90% 

der gesamten Kosten einer Was-
serversorgung Fixkosten sind, 

müssen die Gebührenausfälle in 
vielen Fällen mit höheren Was-
sertarifen kompensiert werden.  

Trinkwasser ist ein kostbares und 
unentbehrliches Gut, mit dem 

sorgsam umgegangen werden 
muss. Das Gleiche gilt für die 

Energie. Folgendes ist deshalb 
zu beachten: 

 Das Sparen von Warmwasser 
ist bezüglich Energieverbrauch 

rund 100-Mal wirkungsvoller als 
das reine Wassersparen. 

 Die Kosten der Trinkwasser-
versorgung können durch das 
Wassersparen nicht merklich 

gesenkt werden. 
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4.3.14 Private Anlagen zur Regen-
wassernutzung 

Die Nutzung von Regenwasser ist sinn-
voll, wenn dafür keine kostenintensive 
zusätzliche Infrastruktur erstellt werden 
muss. Dies gilt insbesondere für die ein-
fachste Art der Regenwassernutzung: 
Die Regenwassertonne, in der Dachwas-
ser für die Gartenbewässerung gesam-
melt wird. 

Auf Grund der im Kap. 4.3.11 beschrie-
benen Kostenstruktur sind hingegen In-
vestitionen für die Erstellung von Anlagen 
zur hausinternen Regenwassernutzung 
(z.B. für Toilettenspülung oder Wasch-
maschine) in der Regel nicht sinnvoll: 

 Regenwassertanks reduzieren den 
Spitzenwasserverbrauch der öffentli-
chen Wasserversorgung nicht, weil 
sie nicht auf längere Trockenperioden 
ausgelegt sind; 

 Tanks können in der Regel auf Grund 
des hohen Gewichts nicht im Estrich 
aufgestellt werden. Somit muss das 
Regenwasser gepumpt werden – 
auch hier ergibt sich keine Kostenre-
duktion. 

Private Anlagen zur Regenwassernut-
zung reduzieren die Kosten der öffentli-
chen Wasserversorgung nicht. Daher ist 
im Kanton Bern die Regenwassernut-
zung an Stelle des Bezugs ab der öffent-
lichen Wasserversorgung volkswirtschaft-
lich gesehen nicht sinnvoll.  

Diese Aussage gilt nicht für aride Gebie-
te, weil diese nicht über ähnlich ergiebige 
Wasservorkommen verfügen wie wir. 

4.4 Herausforderungen 
der Zukunft 

4.4.1 Nutzungs- und Schutzdruck 
Bestehende Wasserbezugsorte (Fassun-
gen) können durch folgende Faktoren 
gefährdet werden:  

 Landbedarf für Wasserbaumassnah-
men (Hochwasserschutz, Renaturie-
rungen); 

 Siedlungsdruck durch zunehmende 
Überbauung im Bereich von Fas-
sungsgebieten; 

 Nutzungsdruck durch Freizeitaktivitä-
ten (insbesondere bei gewässernahen 
Fassungen); 

 Nutzungsdruck durch intensive Land- 
und Forstwirtschaft oder Kiesabbau; 

 Schutzdruck aus Vorgaben der Bun-
desinventare (insbesondere Auen und 
BLN). 

Auf die Frage, welche dieser Bedürfnisse 
und Interessen wie zu gewichten sind, 
liefert der Gesetzgeber keine fertigen 
Antworten. Sie muss für jeden Einzelfall 
im Rahmen einer Interessensabwägung 
beantwortet werden.  

Weil solche Interessenabwägungen nie 
frei von einem Rest an Subjektivität sind, 
braucht es für die Prioritätensetzung ein 
politisches Urteil. Entsprechend wichtig 
ist es, dieses politische Urteil zu begrün-
den und zu dokumentieren.  

Eine Begründung macht den Entscheid 
zwar nachvollziehbar, zugleich aber auch 
anfechtbar. Dies führt dazu, dass jede 
Interessenabwägung umstritten ist und 
oft von den Gerichten entschieden wer-
den muss. 

Das AWA will zukünftig die bekannten 
Konflikte aktiv angehen und die Interes-
senabwägungen unter Einbezug der 
betroffenen kantonalen Fachstellen früh-
zeitig angehen (  s. Kap. 5.4.6).  

Vor einer Interessenabwägung muss 
abgeklärt werden, ob die Fassung unmit-
telbar standortgebunden ist. Kann die 
Standortgebundenheit nicht nachgewie-
sen werden, muss die Fassung aufgege-
ben oder verlegt werden. Zudem spielt 
auch die Bedeutung der Fassung zur 
Sicherstellung der Trinkwasserversor-
gung eine wichtige Rolle.  



TEILSTRATEGIE WASSERVERSORGUNG WASSERSTRATEGIE 

 18

Die Frage der Standortgebundenheit 
kann sich in allen der oben aufgeführten 
Konfliktsituationen stellen. Damit sie vor 
den beabsichtigten Interessenabwägun-
gen geklärt ist, soll diesem Aspekt zu-
künftig in den regionalen Planungen 
Rechnung getragen werden. Bestehende 
technische Konzepte sind bei Bedarf zu 
ergänzen: Für die wichtigsten Fassungen 
mit Nutzungskonflikten muss die Stand-
ortgebundenheit nachträglich abgeklärt 
werden (  Kap. 5.4.2). 

4.4.2 Bevölkerungsentwicklung 
Im Jahr 2030 wird der Kanton Bern ge-
mäss Bundesamt für Statistik rund 7% 
weniger Einwohner aufweisen als heute. 
Bis zu diesem Zeitpunkt müssen dem-
nach zum Decken des Spitzenbedarfs 
keine neuen grösseren Produktionswerke 
erstellt werden.  

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
die Wachstumsstrategie des Kantons 
eine Umlagerung der Bevölkerung auf 
die Achsen Thun-Bern-Biel-Moutier und 
Bern-Burgdorf-Langenthal bewirken wird. 

In diesen Regionen wird der Wasserbe-
darf deshalb zunehmen, während er in 
den ländlichen Regionen, ausser in Tou-
rismusgebieten, auf Grund der Bevölke-
rungsabnahme eher zurückgehen wird.  

Der Aspekt der Bevölkerungsentwicklung 
ist im generellen Wasserversorgungsplan 
(GWP) zu berücksichtigen.  

4.4.3 Klimaveränderung 
Durch die Klimaveränderung können 
Extremereignisse wie Trockenperioden 
oder Hochwasser zunehmen.  

Trockenperioden können zu einem 
Rückgang der Quellschüttungen bei 
gleichzeitiger Zunahme des Spitzenwas-
serverbrauchs führen. Hochwasser kön-
nen flussnahe Grundwasserfassungen 
gefährden. 

Als Folge der erwarteten Klimaverände-
rung wird zudem das Wasservorkommen 
im Sommer und Herbst abnehmen. Um-
gekehrt werden aber vor allem im Win-
terhalbjahr Häufigkeit und Intensität von 
Starkniederschlägen zunehmen. 

Der Kanton Bern befindet sich aber dank 
der ergiebigen Niederschläge und der 
ausgleichenden Wirkung der Schnee- 
und Gletscherschmelze in einer günsti-
gen Lage – jedenfalls solange die wich-
tigsten Gletscher noch bestehen. 

Trotz der zunehmenden Extremsituatio-
nen wird sich in einer überblickbaren 

Zukunft an der Gesamtwasserbilanz 
nichts wesentlich ändern.  

Voraussetzung dazu ist jedoch, dass die 
wichtigsten Grundwasserfassungen, 
welche den Kanton auch bei längeren 
Trockenperioden mit genügend Trink-
wasser versorgen können und oft in un-
mittelbarer Nähe von Fliessgewässern 
liegen, genügend vor Hochwasser ge-
schützt und langfristig genutzt werden 
können. 

Folgen der Trockenheit 
Die Folgen von Trockenperioden sind je 
nach den hydrogeologischen Vorausset-
zungen unterschiedlich: 

 Die Lockergesteins-Grundwasser-
gebiete des Mittellandes werden 
kaum Probleme bekunden: Die 
Grundwassermächtigkeiten sind im 
Allgemeinen gross und es bestehen 
noch erhebliche Leistungsreserven. 
Lokal kann sich allerdings die Rest-
wasserproblematik verschärfen; 

 die Schüttungen der vielen kleinen, 
oberflächlich gefassten Quellen im 
Mittelland und in den Voralpen wer-
den noch mehr als bisher zurückge-
hen und sich auch nur in längeren 
Zyklen erholen. Dies betrifft viele 
ländliche Wasserversorgungen, die 
sich vorwiegend auf solche Quellen 
abstützen; 

 im Jura und im Oberland könnten die 
Schüttungen von Karstquellen – ab-
gesehen von den Tiefenbrunnen – 
noch mehr als bisher zurückgehen 
und allenfalls versiegen; 

 bei den übrigen Quellen im Oberland 
wird der Einfluss der Trockenheit ge-
ringer sein. Langfristig können in 
Ausnahmefällen Probleme auftreten, 
wenn sich die Gletscher auf Grund 
der Klimaerwärmung immer mehr zu-
rückziehen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Bedeutung des Quellwassers 
(vor allem zur Deckung des Spitzenbe-
darfs) weiter zurückgehen wird. 

Ausgeprägte Trockenperioden 
bereiten vor allem Wasserver-

sorgungen Probleme, welche ihr 
Wasser ausschliesslich aus 

oberflächlich gefassten Quellen 
beziehen und keine genügende 

Vernetzung aufweisen. Dort kann 
es zu Versorgungsengpässen mit 

Einschränkungen für die Konsu-
menten kommen. 
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Folgen von Starkniederschlägen 
In den letzten Jahren traten gehäuft Ex-
tremniederschläge auf. Davon betroffen 
sind auch exponierte Wasserversor-
gungsanlagen. In Hanglagen sind es 
Murgänge, Erdrutsche und über die Ufer 
tretende Bäche, die Wasserfassungen 
schädigen oder gar zerstören können.  

Betroffen können aber auch Wasser- und 
Stromleitungen, Signalkabel und andere 
Anlageteile sein, was zu einem Totalaus-
fall der Wasserversorgung führen kann. 

Im Flachland sind es die grossflächigen 
Überschwemmungen, die wichtige ufer-
nahe Grundwasserfassungen verunreini-
gen und so vorübergehend ausser Be-
trieb setzen können. 

4.4.4 Mikroverunreinigungen 
Seit einigen Jahren werden die in den 
Gewässern festgestellten Mikroverunrei-
nigungen vermehrt thematisiert.  

Soweit dies zum heutigen Zeitpunkt ab-
sehbar ist, werden die direkt (via Kläran-
lagen, Entlastungen und Abschwem-
mung) in die Oberflächengewässer ein-
getragenen Mikroverunreinigungen keine 
Auswirkungen auf die Trinkwasserver-
sorgung haben. 

Die im Trinkwasser gemessenen Kon-
zentrationen sind so tief, dass nach heu-
tigem Wissensstand eine schädigende 
Wirkung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den kann.  

In der Landwirtschaft verwendete Pesti-
zide und Pflanzenschutzmittel können 
über den Boden direkt ins Grundwasser 
gelangen (  Kap. 2.3.4 in [4]). In Einzel-
fällen kann dies in nahegelegenen Fas-
sungen dazu führen, dass die Anforde-
rungen der Gewässerschutzverordung 
nicht mehr eingehalten werden können. 
Analog zu Fassungen mit stark erhöhten 
Nitratwerten soll dieses Problem gelöst 
werden, in dem die Fassung aufgehoben 
und das Trinkwasser andernorts bezogen 
wird. 

Massnahmen zur Reduktion der Mikro-
verunreinigungen sind vorerst an der 
Quelle, beim Einsatz der Stoffe und bei 
der Abwasserreinigung zu treffen  
(  Kap. 2.4 und 5.5 in [4]). 

4.4.5 Fehlende Lobby 
Das Thema Trinkwasser hat einen hohen 
emotionalen Stellenwert. In der kleinräu-
migen Gemeindestruktur führt dies dazu, 
dass auf politischer Ebene oftmals nur 
der lokalen Betrachtungsweise Gewicht 
beigemessen wird. Einflussreiche Akteu-
re mit kantonaler bzw. nationaler Denk-
weise, die sich für effiziente und zweck-
mässige Organisationsstrukturen einset-
zen würden, fehlen weitgehend. 
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4.5 SWOT-Analyse 
 

 

 

4.5.1 Stärken (Strengths)  

 Ausreichende, natürlich gute Grund-
wasservorkommen; 

 flächendeckende, leistungsfähige 
Infrastruktur; 

 kostengünstige Versorgung dank 
hohem Anschlussgrad von 96%; 

 starke Verankerung der Aufgabe in 
der Gemeinde und grosses Engage-
ment vieler Verantwortlicher; 

 wirkungsvolle Investitionsbeiträge 
(Kanton und Gebäudeversicherung). 

 
 
 
 
 
 

4.5.3 Chancen (Opportunities) 
 Gute Grundlagen für Regionalisierun-

gen (RESEAU, technische Konzepte 
und regionale Wasserversorgungs-
richtplanungen); 

 nachhaltige Finanzierung, womit die 
Mittel für die Weiterentwicklung der 
Infrastruktur zur Verfügung stehen; 

 überalterte Anlagen, die ohne Wert-
verlust stillgelegt und durch neue An-
lagen ersetzt werden können, welche 
auf die regionalen Bedürfnisse ausge-
legt sind;  

 Reduktion der Anzahl Trägerschaften 
durch Gemeindefusionen und die Zu-
sammenlegung von bestehenden Ver-
bänden. 

 

 

 

 

4.5.2 Schwächen (Weaknesses) 
 Unzweckmässige Strukturen mit rund 

400 Trägerschaften, dadurch z.T. re-
dundante resp. unwirtschaftliche An-
lagen (vor allem bei der Wasserbe-
schaffung); 

 Gemeindeautonomie, welche regiona-
le Lösungen erschwert; 

 Schwierigkeiten im Vollzug (z.B. Um-
setzung der Schutzzonenvorschrif-
ten); 

 Aufgabenerfüllung im Milizsystem, zu 
viele Akteure auf allen Ebenen, feh-
lende «Unité de doctrine»; 

 politische Entscheidungswege, wel-
che die Umsetzung von Massnahmen 
verlangsamen. 

 

4.5.4 Gefahren (Threats) 

 Zunehmender Nutzungsdruck auf die 
vorhandenen Grundwasservorkom-
men; 

 Gefährdung der Trinkwasserqualität 
durch veraltete Anlagen (Quellfas-
sungen, Reservoire, Leitungen etc.); 

 Naturgefahren (insbesondere Hoch-
wasser und Erdrutsche). 

Im Sinne einer Zusammenfassung werden die wichtigsten Aussagen aus der Ist-
Situation in Form einer SWOT-Analyse gruppiert: 
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5.1 Vision 
Die im vorangehenden Kapitel beschrie-
bene Ist-Situation zeigt auf, dass bezüg-
lich der beiden wichtigsten Ziele der 
Wasserversorgung – der einwandfreien 
Trinkwasserqualität und der hohen Ver-
sorgungssicherheit – nur noch punktuelle 
Defizite bestehen. 

Gestützt auf die bisherige AWA-Politik 
propagiert der Kanton folgende Vision, 
um diese Defizite zu beseitigen: 

 

Die Weiterentwicklung der Infrastruktur 
sowie Eigentum und Betrieb der Wasser-
versorgungsanlagen richtet sich dabei 
nach den Vorgaben der Richtplanungen 
und technischen Konzepte. 

Projekte, die einem technischen Konzept 
widersprechen, können vom AWA nicht 
genehmigt oder durch Beiträge unter-
stützt werden. 

In der Wasserversorgungs-Richtplanung 
werden die Resultate der technischen 
Konzepte durch die beteiligten Träger-
schaften konkretisiert, insbesondere 
auch die organisatorischen Aspekte (Ei-
gentum und Betrieb der Anlagen; 
Schnittstelle zwischen Primär- und Se-
kundäranlagen). 

 

Weil es die ideale Organisationsform für 
den gesamten Kanton nicht gibt, soll in 
der Richtplanung eine auf die speziellen 
Gegebenheiten und Bedürfnisse jeder 
Region abgestimmte Lösung definiert 
werden: 

 In den Ballungszentren wird in vielen 
Fällen eine Konzentration in grösse-
ren Trägerschaften und eine Vernet-
zung der Primäranlagen stattfinden; 

 In den topographisch stark strukturier-
ten Regionen steht nicht so sehr der 
Vernetzungs- und Rationalisierungs-
gedanke im Vordergrund, sondern die 
Nutzung der Synergien beim gemein-
samen Betrieb der Primäranlagen; 

 Wo keine Synergien mit Nachbarver-
sorgungen existieren, kann auch (z.B. 
innerhalb einer Gemeinde) der Zu-
sammenschluss mit anderen Infra-
strukturbereichen der Ver- und Ent-
sorgung die beste organisatorische 
Lösung darstellen. 

Die in der Richtplanung definierte Lösung 
wird von den beteiligten Gemeinden ge-
nehmigt und ist wie die GWP behörden-
verbindlich. 

Die «Vision 2025» und die damit verbun-
dene Vorgehensweise sollen: 

 die noch bestehenden Defizite besei-
tigen; 

 den unterschiedlichen Gegebenheiten 
und Bedürfnissen jeder Region Rech-
nung tragen; 

 das Mitspracherecht der Gemeinden 
und regionalen Trägerschaften ge-
währleisten und damit dafür sorgen, 
dass die zu treffenden Massnahmen 
lokal gut verankert sind. 

5 Strategie 

Vision 2025 
Im Kanton Bern besteht flächendeckend 
eine moderne Infrastruktur, mit der die 
Bedürfnisse der Bevölkerung und Wirt-
schaft nach Versorgung mit einwandfrei-
em Trink-, Brauch- und Löschwasser 
jederzeit erfüllt sind. 

Die dazu erforderlichen Ressourcen und 
Infrastrukturen sind langfristig gesichert 
und werden nach dem Prinzip der Nach-
haltigkeit durch fachkompetente Organi-
sationen bewirtschaftet. 

Im Vergleich zum Jahr 2010 ist die An-
zahl Trägerschaften deutlich reduziert. 
Die durch das AWA definierten Minimal-
anforderungen werden durch alle öffentli-
chen Wasserversorgungen eingehalten. 
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5.2 Ziele 
Um die «Vision 2025» zu erreichen, wer-
den vier Ziele definiert: 

 Ziel 1: Konzentration auf qualitativ 
und quantitativ gute Fassungen; 

 Ziel 2: Optimierung der Infrastruktur; 

 Ziel 3: Bewirtschaftung der Anlagen 
durch kompetente Trägerschaften; 

 Ziel 4: Verbesserte Rechtssicherheit, 
falls Anlagen verlegt werden müssen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht mög-
lich, quantitative Ziele zu definieren, weil 
die dafür notwendigen Grundlagedaten 
entweder noch nicht flächendeckend 
vorliegen oder nicht erhoben worden 
sind. Bis zur nächsten Aktualisierung der 
«Teilstrategie Wasserversorgung» sollen 
die fehlenden Daten jedoch erhoben 
werden. Auf dieser Basis werden Kenn-
zahlen definiert, mit denen der Zielerrei-
chungsgrad in einem langjährigen Moni-
toring dokumentiert werden kann. 

5.2.1 Ziel 1: Konzentration auf gute 
Fassungen 

Die für eine sichere und wirtschaftliche 
Versorgung mit einwandfreiem Trinkwas-
ser notwendigen Grund- und Quellwas-
serfassungen werden langfristig gesi-
chert. Im Sinne einer Prioritätensetzung 
werden drei Kategorien definiert: 

A. Wichtigste Fassungen 
Für die qualitativ und quantitativ wichtigs-
ten Fassungen wird das AWA dafür be-
sorgt sein, dass bestehende Nutzungs-
konflikte bereinigt und gesetzeskonforme 
Schutzzonen ausgeschieden werden. 

B. Fassungen von lokaler Bedeutung 
Für die langfristige Sicherung der restli-
chen Fassungen und der Primäranlagen 
sind die Betreiber verantwortlich. 

C. Stillzulegende Fassungen 
Konzessionen sanierungsbedürftiger 
Fassungen, die gemäss Wasserversor-
gungs-Richtplanung resp. gemäss GWP 
nicht mehr notwendig sind, werden nicht 
erneuert. Ausnahmen können unter Um-
ständen für Fassungen ohne Qualitäts-
probleme gewährt werden, die nicht sa-
nierungsbedürftig sind und eine geset-
zeskonforme Schutzzone aufweisen. Um 
einer Wertvernichtung vorzubeugen, 
kann in solchen Fällen die Konzession 
um die Restlebensdauer der Anlage ver-
längert werden. 

5.2.2 Ziel 2: Optimierung der  
Infrastruktur 

Bestehende Lücken in der Versorgungs-
sicherheit werden geschlossen, Überka-
pazitäten und unwirtschaftliche Parallel-
anlagen stillgelegt. Die Leckverluste sind 
auf ein verträgliches Mass zu reduzieren 
(i.d.R. < 10%). 

Grundlage für die entsprechenden Mass-
nahmen sind die durch den Kanton aus-
gelösten technischen Konzepte resp. die 
durch die Trägerschaften in Auftrag ge-
gebenen Richtplanungen und GWP. 

5.2.3 Ziel 3: Bewirtschaftung durch 
kompetente Trägerschaften 

Die Anlagen der öffentlichen Wasserver-
sorgungen haben einen Wiederbeschaf-
fungswert von rund 6 Milliarden Franken. 
Das damit erzeugte und in nahezu jeden 
Haushalt gelieferte Trinkwasser ist unser 
wichtigstes Lebensmittel.  

Dies sind triftige Gründe dafür, dass Be-
trieb und Unterhalt der Infrastrukturen 
durch fachkompetente Organisationen 
wahrgenommen werden sollen. 

Das AWA wird in Zusammenarbeit mit 
den Wasserversorgungen Mindestanfor-
derungen für Trägerschaften definieren 
(  s. Kap. 5.4.3), deren Einhaltung über-
prüfen und durchsetzen. 

5.2.4 Ziel 4: Verbesserte Rechts-
sicherheit bei Verlegungen 

Die durch die Wasserversorgungen getä-
tigten Investitionen – insbesondere die 
Fassungen und Transportleitungen – 
werden rechtlich «geschützt». 

Eigentümer sollen die Gewähr haben, 
dass sie bei Verlegungen von Anlagen 
nur für Kosten aufkommen müssen, die 
mit den gesetzlichen Finanzierungsvor-
schriften gemäss «Berner Modell» im 
Einklang stehen. Die dazu notwendigen 
gesetzlichen Anpassungen werden auf-
einander abgestimmt. 
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5.3 Stossrichtungen 
Um die im Kap. 5.2 definierten Ziele er-
reichen zu können, werden vier Stoss-
richtungen definiert:  

 Bessere Kommunikation der kantona-
len Ziele; 

 konsequenter Vollzug; 

 flächendeckende Planungen; 

 Gesetzesänderung. 

5.3.1 Bessere Kommunikation der 
kantonalen Ziele 

Die Kommunikation zwischen dem Kan-
ton und den Entscheidungsträgern der 
Wasserversorgungen muss verbessert 
werden. Wenn lokale Akteure in bester 
Absicht den Entscheid zur Sanierung 
ihrer Anlagen fällten, kam die Anregung 
des Kantons, doch besser eine regionale 
Lösung anzustreben, bisher oft zu spät. 

Das AWA will die Wasserversorgungen 
und Gemeinden zukünftig periodisch 
über die kantonalen Ziele informieren. 
Der Gedankenaustausch mit den lokalen 
Entscheidungsträgern soll institutionali-
siert werden.  

Durch diesen verstärkten Dialog und 
Informationsaustausch soll erreicht wer-
den, dass: 

 der logische und korrekte Planungs-
ablauf (regionale Planungen  kom-
munale GWP  Neubau- und Sanie-
rungsprojekte) eingehalten wird; 

 den lokalen Entscheidungsträgern 
sowohl die kantonalen Ziele als auch 
die für ihre Region langfristig anzu-
strebende Organisation bekannt sind. 

5.3.2 Konsequenter Vollzug 
Das AWA kann durch einen konsequen-
ten Vollzug viel zur Erreichung der oben 
definierten Ziele beitragen. Folgende 
Grundsätze sollen zukünftig angewandt 
werden: 

Selektive Genehmigung von  
Grundwasserschutzzonen 
Zur Erreichung des Ziels 1 (Konzentrati-
on auf qualitativ gute Fassungen) wird 
das AWA Schutzzonen nur genehmigen, 
wenn im Rahmen einer GWP nachge-
wiesen ist, dass die zugehörige Fassung: 

 Aus regionaler Sicht zweckmässig ist; 

 rechtskonform geschützt werden 
kann. 

Problematische Fassungen sind wenn 
möglich aufzuheben und das Wasser 
anderswo zu beziehen. 

Wo auf eine Fassung nicht verzichtet 
werden kann, sind bestehende Nut-
zungskonflikte im Rahmen einer Interes-
senabwägung zu bereinigen und sämtli-
che erforderlichen Massnahmen zum 
Schutz der Fassung umzusetzen. 

Die vor einer Interessenabwägung not-
wendigen Abklärungen darüber, ob eine 
Fassung mit Nutzungskonflikten stand-
ortgebunden ist oder nicht, sind zukünftig 
im Rahmen der regionalen Planungen 
durchzuführen und zu dokumentieren. 

Die systematische Überprüfung der rund 
700 bestehenden Schutzzonen ist bis zur 
nächsten Aktualisierung der «Teilstrate-
gie Wasserversorgung» nicht möglich. 
Das AWA setzt deshalb folgende Prioritä-
ten: 

 Wichtigste Fassungen: Die Schutz-
zonen der wichtigsten Fassungen 
gemäss  Abbildung 6 werden in ers-
ter Priorität überprüft und angepasst 
(  Kap. 5.4.6). 

 Fassungen mit ablaufender Kon-
zession: Das AWA nimmt jeweils 
rund fünf Jahre vor Ablauf einer Kon-
zession mit der entsprechenden Was-
serversorgung Kontakt auf, um ge-
meinsam folgende Fragen zu klären:  

 Braucht es die Fassung noch? 
 Falls ja: Entspricht die Schutzzone 

den geltenden Bestimmungen? 
 Ist dies nicht der Fall, müssen die 

zur langfristigen Sicherung des 
Fassungsstandortes erforderlichen 
planerischen und baulichen Mass-
nahmen definiert werden. 
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 Restliche Fassungen: Für alle ande-
ren Fassungen wird das AWA bis zur 
nächsten Aktualisierung der «Teilstra-
tegie Wasserversorgung» nicht von 
sich aus aktiv. Die Überprüfung erfolgt 
im Rahmen der GWP respektive be-
vor die Konzession abläuft. 

Gezielte Erteilung von Konzessionen 
Zur Erreichung des Ziels 1 wird das AWA 
Konzessionen für Trink- und Brauchwas-
ser nur erteilen oder verlängern, wenn im 
Rahmen einer regionalen Planung oder 
eines GWP nachgewiesen ist, dass die 
Fassung: 

 aus regionaler Sicht zweckmässig ist; 

 eine rechtskonforme Schutzzone 
ausgeschieden werden kann (resp. 
kein Alternativstandort existiert); 

 das geförderte Rohwasser wenn im-
mer möglich ohne mehrstufige Aufbe-
reitung als Trinkwasser verwendet 
werden kann. 

Konzessionen für neue Fassungsanlagen 
werden auf Grund des Ziels 3 (Bewirt-
schaftung durch kompetente Träger-
schaften) in erster Priorität an regionale 
Trägerschaften erteilt. In topographisch 
stark strukturierten Gebieten, wo auch 
langfristig keine regionalen Trägerschaf-
ten vorgesehen sind, können neue Kon-
zessionen auch weiterhin an Einzel-
Wasserversorgungen ausgestellt werden. 

Beiträge an wirtschaftliche Anlagen 
Zur Erreichung des Ziels 2 (Optimierung 
der Infrastruktur) wird das AWA auch 
zukünftig Beiträge an Wasserversor-
gungsanlagen nur ausrichten, wenn im 
Rahmen einer regionalen Planung oder 
eines GWP nachgewiesen ist, dass die 
Anlage: 

 aus regionaler Sicht zwingend erfor-
derlich ist; 

 wirtschaftlich ist. 
Dabei ist der Wirtschaftlichkeitsnachweis 
auf Grund der jährlichen Kosten (beste-
hend aus Betriebs-, Werterhaltungs- und 
Kapitalkosten) zu erbringen. 

Fehlt dieser Nachweis, werden keine 
Beiträge an die Anlagen ausgerichtet.  

Interkantonale Zusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit mit den Nachbar-
kantonen soll intensiviert werden – ins-
besondere mit dem Kanton Solothurn, 
mit dem auf Grund der langen gemein-
samen Grenze ohne topographische 
Trennlinien kantonsübergreifende Be-
trachtungen unabdingbar sind. 

Der Vollzug ist soweit sinnvoll zu harmo-
nisieren. Kantonale Planungen (techni-
sche Konzepte) in den Grenzregionen 
sind aufeinander abzustimmen und wo 
nötig gemeinsam zu bearbeiten (analog 
der Beispiele SOLAQUA und TRIAQUA). 
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5.3.3 Flächendeckende Planungen 
Für die Optimierung der bestehenden 
Infrastruktur ist eine regionale Planung 
der Wasserversorgung unabdingbar: An 
Stelle einer Sanierung ist es in vielen 
Fällen sinnvoll, veraltete oder zu kleine 
Anlagen sillzulegen und durch neue An-
lagen oder eine grössere Vernetzung 
bestehender Anlagen zu ersetzen. 

Regionale Planungen sind die entschei-
dende Grundlage für die Ziele 1 bis 3: 
Sie zeigen auf, welche Primäranlagen 
aus regionaler Sicht notwendig sind 
(Grundlage für die Ziele 1 und 2) und 
welche Organisation für deren Betrieb 
über ein bestimmtes Gebiet zweckmäs-
sig ist (Grundlage für Ziel 3).  

Die bestehenden Planungen decken 
noch nicht den gesamten Kanton ab. Als 
Grundlage für den konsequenten Vollzug 
sollen sie deshalb so rasch als möglich 
vervollständigt werden. 

Wo ein vom Kanton in Auftrag gegebe-
nes technisches Konzept vorliegt, sollte 
für dessen Umsetzung eine geeignete 
Arbeitsgruppe eingesetzt werden, in der 
die betroffenen Wasserversorgungen 
sowie deren AWA-Ansprechpartner ver-
treten sind.  

5.3.4 Gesetzesänderung 
Das Ziel 4 (verbesserte Rechtssicherheit 
bei Verlegungen) kann nur mit einer Ge-
setzesänderung erreicht werden. Dabei 
sind folgende Grundsätze zu berücksich-
tigen:  

 Der Werkseigentümer tätigt für seine 
Anlagen Einlagen in die «Spezialfi-
nanzierung Werterhalt» (lineare Ab-
schreibung). Er muss die Gewähr ha-
ben, dass ihm der Zeitwert der zu ver-
legenden Anlagen vergütet wird, da-
mit keine unkalkulierbaren Kosten auf 
ihn zukommen, die zu einer Unterfi-
nanzierung führen; 

 der Verursacher (sei es Wasserbau, 
Hoch- oder Tiefbau) muss die Gewähr 
haben, dass er nur für den Wert auf-
kommen muss, der durch sein Bau-
vorhaben effektiv zerstört wird (= 
Zeitwert der unbrauchbar gemachten 
Anlagen). 

Für die Erreichung der Ziele 1 bis 3 ist 
eine Gesetzesänderung nicht zwingend. 
Die anstehende Gesetzesrevision soll 
aber dazu genutzt werden, Regelungen 
zu integrieren, damit auch diese Ziele 
zielstrebiger erreicht werden können. 
Folgenden Punkten ist daher Rechnung 
zu tragen: 

Schutzzonenvorschriften einhalten 
Die Konzentration auf qualitativ gute 
Fassungen (Ziel 1) bedingt, dass die in 
Grundwasserschutzzonen geltenden 
Vorschriften konsequent eingehalten und 
die notwendigen Kontrollen durchgeführt 
werden. Dies ist heute noch nicht überall 
der Fall (  Kap. 4.3.6). 
Zum Teil ist dies damit zu erklären, dass 
nicht der Betreiber der Wasserversor-
gung für die Einhaltung der Schutzzo-
nenvorschriften verantwortlich ist, son-
dern die Standortgemeinde (welche viel-
leicht gar kein Trinkwasser aus der auf 
ihrem Gebiet liegenden Fassung be-
zieht). Folgende Punkte sollen deshalb in 
die Gesetzesrevision einfliessen: 

 Übertrag der Aufsicht: Es soll ge-
prüft werden, ob die Aufsichtspflicht 
über Schutzzonen von der Standort-
gemeinde an den Betreiber übertra-
gen werden kann (wobei die Stand-
ortgemeinde eingebunden bleiben 
muss). 

 Mitbericht der Wasserversorgung: 
Bei Zonenplanänderungen und bei 
Bauvorhaben in Schutzzonen soll 
künftig ein Mitbericht des Betreibers 
eingeholt werden, der für die Bauvor-
haben integrierender Bestandteil der 
Baubewilligung sein soll. 

Lenkung durch Beiträge 
Bereits seit längerem lenkt das AWA die 
Entwicklung der Infrastruktur auf Grund 
des in Art. 5 und 5a des Wasserversor-
gungsgesetzes verankerten Grundsat-
zes, wonach Beiträge aus dem Wasser-
fonds nur an wirtschaftliche Massnahmen 
ausgerichtet werden. 

Die Gesetzesänderung bietet die Gele-
genheit abzuklären, welche zusätzliche 
Lenkungswirkung der Kanton zukünftig 
wahrnehmen will. Folgende Fragen sol-
len im Rahmen der Revision beantwortet 
werden: 

 Beiträge an organisatorische 
Massnahmen: Die Bewirtschaftung 
der Anlagen durch kompetente Trä-
gerschaften ist eines der primären 
kantonalen Ziele. Kann dieses Ziel 
beschleunigt werden, indem der Kan-
ton Reorganisationen finanziell unter-
stützt? 

 Beiträge an Sanierungen: Sind Bei-
träge an die Sanierung von bestehen-
den Anlagen weiterhin sinnvoll oder 
widerspricht diese Praxis dem Verur-
sacherprinzip? 
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 Höhe des Beitragssatzes: Sollen die 
Beiträge aus dem Wasserfonds wei-
terhin die Rolle eines Lastenaus-
gleichs zwischen Gemeinden spielen 
(weil der Beitragssatz in Abhängigkeit 
der spezifischen Werterhaltungskos-
ten definiert ist) oder wird diese Funk-
tion zukünftig über den geografisch-
topografischen Ausgleich im Rahmen 
des FILAG abgedeckt? 

 Koppelung an Minimalsatz: Ist es 
richtig, dass einerseits gewisse Bei-
träge nur an «teure» Infrastrukturen 
(mit Werterhaltungskosten > 40 Fr. 
pro Einwohner und Jahr) gewährt 
werden, andererseits Trägerschaften 
mit kostengünstigen Anlagen (mit 
Werterhaltungskosten < 40 Fr./E.a) 
den Fonds zwar mit ihren Konzessi-
onsgebühren speisen, aber kein An-
recht auf Beiträge haben? 

 Abschreibungssatz mit Konzessi-
onsdauer harmonisieren: Soll aus 
Gründen der finanztechnischen Kon-
gruenz der Abschreibungssatz für 
Fassungen (50 Jahre) an die Konzes-
sionsdauer (40 Jahre) angepasst 
werden? 

Anzahl Trägerschaften reduzieren 
Die Wasserversorgung ist per Gesetz 
eine Aufgabe der Gemeinden. Diese 
können sie an «geeignete Trägerschaf-
ten» übertragen. 

Im Gesetz soll präzisiert werden, dass 
bei solchen Übertragungen nur Trä-
gerschaften «geeignet» sind, welche die 
Aufgabe im Minimum für ein ganzes Ge-
meindegebiet wahrnehmen.  

Präzisierung der Anschlusspflicht 
Wie im  Kap. 4.3.2 erwähnt, wird das 
AWA die Präzisierung der Erschlies-
sungs- und/oder Anschlusspflicht auf 
Grund der Resultate aus der Mitwirkung 
nicht in die Gesetzesrevision aufnehmen. 

5.4 Massnahmenplan 
Der Massnahmenplan umfasst alle 
Massnahmen, die in der Periode 2010 
bis 2015, das heisst bis zur nächsten 
vorgesehenen Aktualisierung der «Teil-
strategie Wasserversorgung», ausgelöst 
und umgesetzt werden sollen. 

Alle nachfolgend beschriebenen Mass-
nahmen sind am Schluss des Kapitels in 
Form einer Tabelle mit Angabe der zeitli-
chen Staffelung zusammengefasst. 

5.4.1 Information / Dialog 
Das AWA will den Dialog und Informati-
onsaustausch mit den Wasserversorgun-
gen und Gemeinden verstärken. Dazu 
sollen einerseits vermehrt Informations-
veranstaltungen in grösserem Kreis 
durchgeführt werden, andererseits soll 
der direkte Kontakt und Dialog ermöglicht 
werden, um zukünftige Entwicklungen zu 
thematisieren. 

Als erste Informationsveranstaltung ist 
die Präsentation der vorliegenden «Teil-
strategie Wasserversorgung» vorgese-
hen. Die Abklärungen zur Form des di-
rekten Dialogs sind für das erste Quartal 
2011 vorgesehen. 

5.4.2 Auszulösende Planungen 
Mit Ausnahme einer Region (Burgdorf) 
hat der Kanton überall dort, wo eine regi-
onale Planung für die Optimierung der 
bestehenden Infrastruktur unabdingbar 
ist, die entsprechenden technischen 
Konzepte bereits erstellt oder ausgelöst. 
Neben der Region Burgdorf, für die das 
technische Konzept für 2012 geplant ist, 
fehlen für eine gesamtkantonale Abde-
ckung noch einzelne GWP. Diese sind 
durch die betroffenen kommunalen oder 
regionalen Trägerschaften auszulösen 
(rot und orange gekennzeichnete Gebie-
te in der  Abbildung 5).  

Das AWA wird sämtliche betroffenen 
Gemeinden und Regionen kontaktieren, 
damit in den nächsten fünf Jahren eine 
verbindliche Planung erstellt wird. In ers-
ter Priorität werden dabei die rot darge-
stellten Trägerschaften kontaktiert, in 
zweiter Priorität die orangen. 

Sobald flächendeckende Planungen vor-
liegen, wird das AWA diese auswerten 
und für die nächste Version der «Teilstra-
tegie Wasserversorgung» aufbereiten.  
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Kommentare zur  Abbildung 5: 

 Die durch das AWA ausgelösten tech-
nischen Konzepte sind weiss beschrif-
tet, die regionalen GWP kursiv weiss. 

 Diese regionalen Studien sind in der 
Karte in erster Priorität dargestellt. 
Nur wo keine solchen existieren, ist 
der Stand der kommunalen GWP ab-
gebildet (= schwarz beschriftete Flä-
chen). 

 

 Auch nach Fertigstellung der noch 
fehlenden Planungen (rote und oran-
ge Flächen) werden weitere Planun-
gen zur Aktualisierung der veralteten 
Grundlagen erforderlich sein. Wo 
möglich und sinnvoll sind diese in 
Form von behördenverbindlichen re-
gionalen Wasserversorgungs-Richt-
planungen zu erstellen. 

 Wo nötig sind bestehende Planungen 
mit dem Aspekt der Standortgebun-
denheit der wichtigsten Fassungen 
(gemäss Abb. 6) zu ergänzen. 
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Abbildung 5 
Bestehende und auszulösende Planungen. 
Achtung: Der Planungsperimeter ist nicht 
identisch mit dem Perimeter der Träger-
schaften. Diese sind in Abb. 4 dargestellt. 
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5.4.3 Mindestanforderungen und 
Kennzahlen 

Um einem im Rahmen der Mitwirkung 
geäusserten Bedürfnis nachzukommen, 
wird das AWA in Zusammenarbeit mit 
Wasserversorgern Mindestanforderun-
gen an Trägerschaften sowie entspre-
chende Kennzahlen definieren. 

Die Mindestanforderungen werden auf 
den Anforderungen gemäss GWP-
Wegleitung aufbauen. Beispiele sind 
(Aufzählung nicht abschliessend): 

 Versorgungssicherheit und Trinkwas-
serqualität sind gewährleistet; 

 Alle notwendigen Schutzzonen sind 
rechtskräftig und -konform; 

 Die Wasserversorgung in Notlagen ist 
definiert und dokumentiert; 

 Die Kontrollen gemäss Schutzzonen-
reglement werden durchgeführt;  

 Das Betriebspersonal verfügt über die 
notwendige Ausbildung; 

 Die Anforderungen an das Qualitäts-
sicherungssystem sind erfüllt; 

 etc. 
Sobald die Mindestanforderungen defi-
niert sind, wird das AWA deren Einhal-
tung pro Wasserversorgung dokumentie-
ren.  

Werden Mindestanforderungen nicht 
erfüllt, haben die betroffenen Träger-
schaften entsprechende Massnahmen zu 
treffen. Diese müssen mit den Ergebnis-
sen der regionalen Planungen kompati-
bel sein. 

5.4.4 Schutzareale aktualisieren 
Nach dem Zusammentragen der Resulta-
te aus den regionalen Planungen und 
den GWP wird das AWA entscheiden, 
welche der vorhandenen Schutzareale 
noch gebraucht werden und welche auf-
gehoben werden können.  

Der Perimeter der weiterhin gültigen 
Schutzareale ist den neusten Erkenntnis-
sen anzupassen. 

5.4.5 Gesetzesänderungen 
Für die geplante Gesetzesänderung ist 
folgender Zeitplan vorgesehen: 

 2011: Bildung der kantonsinternen 
Projektorganisation und einer breit 
abgestützten Begleitgruppe; 

 2012 – 2013: Gesetzesentwurf und 
Vernehmlassung; 

 2014: Beratungen im Grossen Rat; 

 In Kraft treten per 1. Januar 2015. 

5.4.6 Sicherung der wichtigsten 
Fassungsstandorte 

Die  Abbildung 6 zeigt eine Auflistung 
der wichtigsten bestehenden und künfti-
gen Trinkwasserfassungen. Nähere An-
gaben dazu sind in den Anhängen 6 und 
7 enthalten. 

Diese rund 80 Fassungen sollen auf lan-
ge Sicht für die Trinkwassergewinnung 
gesichert werden, weil sie für eine aus-
reichende Versorgung des Kantons mit 
Trinkwasser unabdingbar sind. Sie 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie: 

 einwandfreies Rohwasser liefern; 

 auch nach längeren Trockenperioden 
ergiebig sind; 

 für die Versorgung einer Region uner-
setzlich sind; 

 ein geringes Gefährdungspotenzial 
aufweisen. 

Ausnahmen bilden Karstquellen, auf die 
bei fehlenden Alternativen zurückgegrif-
fen werden muss (insbesondere im Jura). 

Um diese wichtigsten Fassungen lang-
fristig sichern zu können, setzt sich das 
AWA folgende Ziele, die bis ca. 2015 
erreicht werden sollen: 

 Für die Fassungen mit Handlungsbe-
darf (die aus qualitativen Gründen 
noch vor Ablauf der Konzession bes-
ser geschützt werden müssen) sind 
gesetzeskonforme Schutzzonen aus-
geschieden. 

 Für die rund 20 Fassungen mit beste-
henden Nutzungskonflikten führt das 
AWA mit den anderen betroffenen 
kantonalen Fachstellen Gespräche, 
um die Nutzungskonflikte so weit als 
möglich zu bereinigen. Die Gespräche 
haben zum Ziel, dass Interessensab-
wägungen im Rahmen von Konzessi-
onserneuerungen möglichst reibungs-
los abgewickelt werden können. 
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Kommentare zur  Abbildung 6: 
 Die Fassungen von überregionaler 

oder regionaler Bedeutung sind auch 
im kantonalen Richtplan enthalten 
(Massnahme C_19). Allfällige Ände-
rungen (auf Grund der Resultate aus 
den regionalen Planungen oder we-
gen zwischenzeitlich bereinigten Nut-
zungskonflikten) fliessen in die Aktua-
lisierung des Richtplans ein. 

 Weniger als 5 Prozent aller Fassun-
gen sind von überregionaler (rot) oder 
regionaler Bedeutung (orange). Da-
von weisen nur etwa 20 Fassungen 
(d.h. rund 1 Prozent aller Fassungen) 
Nutzungskonflikte auf. 

 

 Einige grössere bestehende Fassun-
gen, die für die heutige Versorgung 
wichtig sind, aber nicht ordnungsge-
mäss geschützt werden können, sind 
bereits nicht mehr aufgeführt. Sie sol-
len durch die künftigen Fassungen er-
setzt werden. 

 Die Schutzzonen der Fassungen von 
lokaler Bedeutung sind im Rahmen 
der GWP zu überprüfen. Muss eine 
Fassung gemäss dieser Überprüfung 
aufgegeben werden, sind die entspre-
chenden Ersatzmassnahmen in der 
GWP aufzuzeigen. 
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Abbildung 6  
Kategorisierung der bestehenden und künftigen 
Trinkwasserfassungen. Mit Hilfe der Nummern 
kann der Bezug zu Anhang 7 hergestellt werden. 
Dort finden sich u.a. die Namen der Fassungen 
und die Art der bestehenden Nutzungskonflikte. 
Die Begründung für die Zuteilung auf die drei 
Kategorien ist im Anhang 6 enthalten. 
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5.4.7 Finanzierungsvorschriften 
etablieren 

Das gesetzlich verankerte Finanzie-
rungsmodell ist heute weitgehend un-
bestritten. An diesem soll deshalb vorläu-
fig nichts geändert werden.  

Allerdings werden die geltenden Finan-
zierungsvorschriften immer noch nicht 
überall eingehalten. Das AWA wird des-
halb im Jahr 2011 mit dem Amt für Ge-
meinden und Raumordnung (AGR) fol-
gende Fragen klären: 

 Wie können die Finanzierungsvor-
schriften etabliert werden, damit sie 
flächendeckend eingehalten werden? 
(Wer macht was?); 

 Sind die Einlagen in die Spezialfinan-
zierung Werterhalt (analog zur Ab-
wasserentsorgung) zukünftig auf dem 
Brutto- oder weiterhin auf dem Netto-
Wiederbeschaffungswert zu tätigen? 

 Wie sind die Verantwortlichkeiten 
zwischen AWA, AGR und den Ge-
meinden verteilt? 

Die sich daraus ergebenden Massnah-
men sollen danach umgesetzt werden. 

5.4.8 Rohwassermonitoring 
Empfehlungen zu Anzahl und Parameter 
der pro Jahr zu untersuchenden Roh-
wasserproben finden sich in den SVGW-
Richtlinien [11]. 

Weil diese Empfehlungen – im Unter-
schied zu den durchzuführenden Trink-
wasserproben – nicht verbindlich sind 
und nicht systematisch befolgt werden, 
liegen vielfach vor allem Daten aus 
«Schönwetterproben» vor. Für die Di-
mensionierung von Behandlungsanlagen 
werden jedoch auch niederschlagsspezi-
fische Rohwasserdaten benötigt (  Kap. 
4.3.4).  

Um Fehlinvestitionen bei der Sanierung 
von Fassungsanlagen zu vermeiden, 
sollen die Wasserversorgungen deshalb 
zukünftig verpflichtet werden können, das 
Rohwasser nach vom Kanton festgeleg-
ten Grundsätzen zu überwachen. 

Dazu wird das AWA im Rahmen der 
GWP festlegen, in welchen Fällen und 
wie das Rohwasser beprobt werden 
muss. Im Vordergrund stehen neben der 
Schüttung die Parameter Mikrobiologie, 
Trübung, gelöste organische Inhaltsstoffe 
und Nitrat sowie eine Beprobung wäh-
rend oder kurz nach ausserordentlich 
starken Niederschlägen. Dabei gilt: 

 Zusätzliche Rohwasserdaten sind 
insbesondere für Fassungen notwen-
dig, die je nach Witterungsverhältnis-
sen Trübungen und/oder Qualitäts-
probleme aufweisen; 

 wo das Rohwasser jederzeit ohne 
Aufbereitung als Trinkwasser einge-
speist werden kann, sind keine zu-
sätzlichen Rohwasserproben erforder-
lich; 

 dasselbe gilt für Fassungen, bei de-
nen das Rohwasser jederzeit aufbe-
reitet werden muss.  

5.4.9 Massnahmentabelle 
Im Sinne einer Übersicht sind die Mass-
nahmen der Kapitel 5.4.1 bis 5.4.8 auf 
der nächsten Seite in Tabellenform zu-
sammengestellt: 
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5.5 Nachhaltigkeits-
beurteilung 

Die Auswirkungen der aufgezeigten 
Massnahmen auf die nachhaltige Ent-
wicklung werden mit dem Nachhaltig-
keitskompass des Kantons Bern [12] 
überprüft. 

In der Summe ergeben die Massnahmen 
für jede der drei Nachhaltigkeitsdimensi-
onen (Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft) eine positive Wirkung.  

Negativ bewertet werden nur zwei As-
pekte: 

 Im Bereich Umwelt führt die Aufgabe 
von qualitativ schlechten Quellfas-
sungen tendenziell zu einem leicht 
höheren Stromverbrauch. 

 Im Bereich Gesellschaft bewirkt die 
angestrebte Professionalisierung eine 
eingeschränkte lokale Partizipation. 

Die Begründungen für die Wirkung be-
züglich der einzelnen Zielbereiche sind 
im Anhang 8 enthalten. 

 

Übersichtstabelle aller Mass-
nahmen mit zeitlicher Staffelung 

Abbildung 7  
Zusammenzug der Nachhaltig-
keitsbeurteilung aller vorgesehe-
nen Massnahmen. 
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Anhang 1: Abkürzungen 
 

Abkürzungen der Wasserversorgungsverbände 

BHS Gemeinsame Wasserversorgung Brienz-Schwanden-Hofstetten 

GTL Gemeinsame Wasserversorgung Twann-Ligerz 

IBI Industrielle Betriebe Interlaken 

KMN Wasserversorgung Kirchdorf-Mühledorf-Noflen 

Rottal Wasserversorgung Gemeindeverband Rottal 

Saurenhorn Gemeindeverband Wasserversorgung Saurenhorn 

SCS Syndicat des eaux de Châtelat et Sornetan 

SECTA Syndicat des eaux du Centre de la Vallée de Tavannes 

SED Syndicat pour l'alimentation en eau du Plateau de Diesse 

SEF Syndicat pour l'alimentation en eau potable des Franches-Montagnes 

SEPV Syndicat des eaux Plagne-Vauffelin 

SESTER Syndicat des eaux de Sonceboz, Tavannes et Reconvilier 

Steinenberg Wasserversorgung Steinenberg 

SWG Seeländische Wasserversorgung 

WABI Wasserverbund Bipperamt AG 

WAGRA Wasserverbund Grauholz AG 

WAGROM Wasserverbund Grosses Moos 

WAKI Wasserverbund Kiesental AG 

WALL Gemeindeverband Wasserversorgung Arni-Landiswil-Lauperswil 

WALM Gemeindeverband Wasserversorgung Limpach-Mülchi 

WANEZ Wasserversorgung Niedermuhlern und Wald 

WANK Wasserversorgung Alchenstorf, Niederösch und Koppigen 

WARET Wasserversorgung Region Thun AG 

WAVEST Gemeindeverband Wasserversorgung Vechigen-Stettlen 

WGB Wassersorgung Gemeindeverband Blattenheid 

WUL Gemeindeverband Wasserversorgung an der untern Langeten 

WVG A-S Wasserversorgungsgenossenschaft der Gemeinden Aeschi und Spiez 

WVOe Wasserversorgung der Gemeinden an der untern Oenz 

WVRB Wasserverbund Region Bern AG 

WVS Wasserverbund Seeland AG  

WVW Gemeindeverband Wasserversorgung Vennersmühle 
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Anhang 2: Glossar 
Aufbereitung 
Natürliche oder künstliche Behandlung 
des Wassers, um es in seiner stoffli-
chen Zusammensetzung und Beschaf-
fenheit derart zu verändern, dass es 
den gesetzlichen Anforderungen an 
Trinkwasser genügt und unbedenklich 
verwendet werden kann. 

Dachorganisation 
Organisationsform, bei der bestehen-
de Trägerschaften eine gemeinsame 
zusätzliche Organisationseinheit 
schaffen (oft für einen gemeinsamen 
zusätzlichen Wasserbezugsort bei 
Weiterführung der eigenen Anlagen). 

Detaillist 
Trägerschaft, die nur für die Wasser-
verteilung und Lieferung an die einzel-
nen Bezüger verantwortlich ist. Ein 
Grossist kümmert sich um Wasserbe-
schaffung, -speicherung, -transport 
und -lieferung. 

Entkeimung 
Reduktion der Anzahl an vermeh-
rungsfähigen Mikroorganismen (v.a. 
Bakterien) durch physikalische oder 
chemische Verfahren. 

Generelle Wasserversorgungspla-
nung (GWP) 
Die GWP ist eine technische und or-
ganisatorische Überprüfung der be-
stehenden Verhältnisse sowie ein 
Planungsinstrument für die Sanierung, 
Erneuerung und Erweiterung der 
Wasserversorgungsanlagen bezüglich 
Erschliessungsplanung und der ord-
nungsgemässen und wirtschaftlichen 
Versorgung des heutigen und zukünf-
tigen Siedlungsgebietes mit Trink-, 
Brauch- und Löschwasser. 

Grossist 
Trägerschaft, die verantwortlich ist für 
Wasserbeschaffung, -speicherung, -
transport und -lieferung an andere 
Trägerschaften, die sich um die Vertei-
lung kümmern (Detaillisten). 

Grundwasserschutzzone 
In drei Stufen gegliedertes und nut-
zungsorientiertes Schutzinstrument für 
bestehende Trinkwasserfassungen. 

Grundwasserschutzareal 
Speziell ausgeschiedenes Gebiet, in 
welchem der Schutz des Grundwas-
sers im Hinblick auf eine zukünftige 
Trinkwassergewinnung vorsorglich 
sichergestellt werden soll. 

Mikroverunreinigungen 
Organische Spurenstoffe in sehr tiefen 
Konzentrationen (Nano- bis Mikro-
gramm pro Liter) als Rückstände aus 
unzähligen Anwendungen des tägli-
chen Lebens: Biozide, Materialschutz, 
Körperpflegeprodukte, Medikamente, 
Reinigungsmittel etc. 

Primäranlagen 
Alle Wasserversorgungsanlagen 
(Wassergewinnungsanlagen, Aufbe-
reitungsanlagen, Pumpwerke, Druck-
reduzier- und Messschächte, Reser-
voire, Transportleitungen, Mess-, 
Steuerungs- und Fernwirkanlagen) 
ohne die Leitungen und Hydranten in 
den Versorgungsgebieten. 

Private Kleinwasserversorgungen 
Wasserversorgungen ohne öffentli-
chen Charakter werden als «private 
Kleinwasserversorgungen» bezeich-
net. Diese versorgen Einzelgebäude 
oder Gebäudegruppen (meist ausser-
halb des Versorgungsperimeters der 
öffentlichen Wasserversorgung). 

Rohwasser 
Unbehandeltes Wasser, bevor es 
(zum Zweck der Trinkwassergewin-
nung) gereinigt oder aufbereitet wird. 

RESEAU 
Geographisches Informationssystem 
der öffentlichen Wasserversorgungs-
anlagen im Kanton Bern. 

Technisches Konzept 
Ein technisches Konzept wird vom 
Kanton (AWA) in Auftrag gegeben und 
zusammen mit den Beteiligten ausge-
arbeitet. Es zeigt auf, wie sich die 
Wasserversorgung (technisch und z.T. 
auch organisatorisch) entwickeln soll-
te. Beispiele sind AQUABERN, 
AQUATHUN etc.  

Vollversorger 
Trägerschaft, die sich von der Wasser-
fassung bis zur -verteilung an die 
Abonnenten um alles kümmert. 

Wasserversorgungs-Richtplanung 
Die Richtplanung ist das Instrument, 
welches verbindlich festlegt, wie sich 
eine Region zukünftig bezüglich Was-
serversorgung zusammenschliessen 
lässt. Sie wird von den beteiligten 
Gemeinden genehmigt und ist wie die 
GWP behördenverbindlich.  

WAWIKO 
Datenbank für die Gebrauchswasser-
konzessionen im Kanton Bern. 
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Anhang 5:  
Auszulösende Planungen 
Folgende Planungen sind in den 
nächsten 2 Jahren auszulösen (Ab-
schluss spätestens Ende 2014): 
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Die Aktualisierung der folgenden be-
stehenden Planungen ist bis spätes-
tens 2014 auszulösen: 
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Gemäss Auenverordnung haben die 
Kantone dafür zu sorgen, dass sowohl 
bestehende als auch neue Grundwas-
sernutzungen in Auengebieten von 
nationaler Bedeutung mit den Auen-
schutzzielen in Einklang stehen. Ein 
Abweichen vom Schutzziel ist gemäss 
Art. 4 Abs. 2 AuV nur zulässig für un-
mittelbar standortgebundene Vorha-
ben, die [...] einem anderen überwie-
genden öffentlichen Interesse von 
ebenfalls nationaler Bedeutung die-
nen. 
Gemäss BAFU [8] ist die Sicherstel-
lung des Trink- und Brauchwassers 
zwar eine Aufgabe von nationaler 
Bedeutung. Allerdings muss eine Fas-
sung gemäss LANAT dazu mindes-
tens von regionaler (oder überregiona-
ler) Bedeutung sein, damit bei Nut-
zungskonflikten mit Schutzgebieten 
von nationaler Bedeutung eine Inte-
ressenabwägung überhaupt möglich 
ist. Fassungen von lokaler Bedeutung 
müssten demnach bei einer Konzessi-
onserneuerung aufgegeben oder in 
ein Gebiet ausserhalb des Auenperi-
meters verlegt werden.  

Klare Kriterien zur Unterscheidung der 
Fassungen nach lokaler resp. regiona-
ler Bedeutung fehlten bisher. 

Deshalb teilt das AWA neu sämtliche 
Fassungen auf Grund ihrer mittleren 
Fördermenge (resp. mittleren Quell-
schüttung) und ihrer Rohwasserquali-
tät gemäss Tabelle unten auf die Ka-
tegorien «überregionale», «regionale» 
und «lokale» Bedeutung ein. 
 

Bis 2015 möchte das AWA die beste-
henden Nutzungskonflikte zusammen 
mit den anderen betroffenen kantona-
len Fachstellen so weit als möglich 
bereinigen. In einem ersten Schritt 
werden die dafür notwendigen Unter-
lagen erarbeitet (z.B. Nachweis der 
unmittelbaren Standortgebundenheit 
und Nachweis, ob die Aufgabe der 
betroffenen Fassung in nächster Zu-
kunft zu Engpässen in der regionalen 
Trinkwasserversorgung führt). 

Danach sollen auch die Fassungen 
von lokaler Bedeutung angegangen 
werden. Dabei soll auf Grund der ge-
machten Erfahrungen festgelegt wer-
den, ob gewisse Interessensabwä-
gungen von Beginn weg ausgeschlos-
sen werden können (Fassungen in 
Moorgebieten von nationaler Bedeu-
tung, Fassungen von lokaler Bedeu-
tung in Auenschutzgebieten von nati-
onaler Bedeutung etc.). 

Die Einteilung sämtlicher Fassungen 
auf die drei Kategorien gemäss Tabel-
le unten dient noch einem weiteren 
Zweck: Damit verfügt das AWA über 
ein Instrument, mit dem sich die Kon-
zessionserneuerung einer Fassung 
rechtfertigen lässt, auch wenn deren 
Schutzzone nicht gesetzeskonform 
geschützt werden kann. Dies kann bei 
einer Fassung von überregionaler 
oder regionaler Bedeutung unumgäng-
lich sein, wenn deren Schutzzone 
wegen bestehenden Bauten und An-
lagen nicht gesetzeskonform ist, auf 
die Fassung jedoch mangels Alternati-
ve nicht verzichtet werden kann. 

Anhang 6:  
Einteilung der Fassungen gemäss ihrer Bedeutung 

Bedeutung der 
Fassung/Quelle 

Konzedierte Fördermenge 
resp. mittlere Quellschüt-

tung in [l/min.] 

Rohwasser-
qualität 

Anzahl Fas-
sungen / Quel-
len im Kanton 

Überregional > 10’000 Keine Aufberei-
tung erforderlich 13 

> 10’000 Aufbereitung  
erforderlich 5 

Regional 
1'000 bis 10’000 1) 59 

Lokal < 1’000 1) ~ 1’600 
1) Die Rohwasserqualität ist nur für die Einteilung in Fassungen von überregionaler und regionaler 
Bedeutung massgebend. Die Unterscheidung zwischen regionaler und lokaler Bedeutung erfolgt einzig 
auf Grund der Ergiebigkeit der Fassung resp. der Quelle. Nur im Alpengebiet, wo keine Alternativen zu 
Verfügung stehen, sind in absoluten Ausnahmefällen auch Fassungen < 1'000 l/min. als «von regiona-
ler Bedeutung» klassiert. 
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In der folgenden Tabelle sind die Fas-
sungen und Quellen von überregiona-
ler und regionaler Bedeutung (gemäss 
Kriterien im Anhang 6) und allfällig 
bestehende Nutzungskonflikte aufge-
führt. 

 

Die Kriterien im Anhang 6 würden 
neben den unten aufgeführten einige 
zusätzliche Fassungen von «regiona-
ler Bedeutung» einschliessen. Weil 
diese aber aus kantonaler Sicht für die 
Versorgungssicherheit nicht zwingend 
erforderlich sind, wurde auf eine ab-
schliessende Auflistung aller Fassun-
gen und Quellen > 1'000 l/min. ver-
zichtet. 

 

  Überregionale Bedeutung
  Regionale Bedeutung

  Bereinigter Nutzungskonflikt

Fassung Bezeichnung Eigentümerin Standort-
Nr. gemeinde

Überregionale Bedeutung; keine Aufbereitung erforderlich
1 Unterworben Energie Service Biel Worben 2033 10'000 N X X
2 Gimmiz WVS Walperswil 2013 33'000 N
3 Selhofen WV Köniz Belp 2005 17'000 N X X
4 Wehrliau WV Muri Muri 2012 18'600 N X
5 Belpau (Aaretal 2) WVRB Belp 2036 25'000 N X X
6 Kiesen (Aaretal 1) WVRB Kiesen 2030 55'000 N X X
7 Oberi Au (noch offen) Uttigen --- 25'000 N
8 Amerikaegge (noch offen) Uetendorf --- 25'000 N
9 Lerchenfeld Energie Thun AG Uetendorf 2027 18'000 N X X

10 Burgerwald (noch offen) Utzenstorf --- 20'000 N
Rüderswil 2017 4'000 N
Rüderswil --- 7'000 N

12 Aeschau WVRB Signau 2047 26'000 N X
Aarwangen 2012 14'000 N X X
Langenthal 2031 10'000 N X X

Regionale Bedeutung: Zwar ist Q > 10'000 l/min., eine Aufbereitung ist jedoch erforderlich (Karstquelle / Seewasser)
14 Torrent SEF Cormoret keine 10'000 J X
15 Raissette SE St-Imier Cormoret keine 25'000 J
16 Source de la Birse SESTER Tavannes keine 12'000 J X
17 Seewasserfassung Energie Service Biel Ipsach 2015 15'000 J
18 Funtenen WV Meiringen Meiringen keine 24'000 J

Regionale Bedeutung (1'000 bis 10'000 l/min.)
20 Puits des Sauges SE St-Imier / SEF Sonvilier hängig 5'000
21 Aérodrome SEF Courtelary 2038 3'500
22 Source du Bez WV Corgémont Corgémont keine 5'000 J
23 Puits de Reconvilier SESTER Reconvilier 2036 2'100
24 Les Rosiers SECTA Malleray 2023 3'200
25 La Foule SE Moutier Moutier 2020 3'000 J
26 Brunnmühle WV Twann-Ligerz Ligerz keine 5'000 J X
27 SWG Worben SWG Worben 2030 8'000
28 Römerstrasse WV Aarberg Bargen 2029 6'000
29 SA Bargen (noch offen) Bargen --- 5'000
30 Mühle WV Schüpfen Schüpfen keine 2'800
31 Chaltberg WV Lyss Schüpfen keine 1'500
32 Frienisbergwald WAGRA Seedorf keine 1'600
33 Rewag BKW Mühleberg 2006 1'200 X X
34 Wileroltigen WAUS Wileroltigen 2035 2'000 X
35 Ursprung WV Laupen Neuenegg 2018 1'800
36 Sensematt WV Köniz Neuenegg 2011 6'180 X X
37 Stolzenmühle WV Wahlern Wahlern keine 1'000
38 Toffenrain WV Belp Toffen 2032 1'600
39 Schützenfahr InfraWerke Münsingen Münsingen 2028 5'000 X

Fännersmüli11 WV Vennersmühle

13 Hardwald WUL
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Anhang 7:  
Fassungen von überregionaler und regionaler Bedeutung 
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  Überregionale Bedeutung
  Regionale Bedeutung

  Bereinigter Nutzungskonflikt

Fassung Bezeichnung Eigentümerin Standort-
Nr. gemeinde
40 Oberrüti (noch offen) Münsingen --- 5'000
41 Unterer Rain WV KMN Noflen 2027 1'500
42 Blattenheid WV Blattenheid Blumenstein keine 5'000 J
43 Mühlematte WV Blattenheid Oberstocken 2048 2'400
44 Kandergrien (noch offen) Spiez --- 5'000 X
45 Augand WV Wimmis Wimmis 2030 3'000
46 Flugplatz WV Reichenbach Reichenbach 2034 1'150
47 Faltschen WV Aeschi-Spiez Reichenbach keine 2'000
48 Kanderbrück (noch offen) Frutigen --- 3'000
49 Weissenbach WV Kandersteg Kandersteg keine 3'000
50 Brüggen WV Adelboden Adelboden 2036 2'000
51 Grüenholz WV Zweisimmen Zweisimmen keine 1'500
52 Blatti WV Lenk Lenk keine 7'500 J
53 Flugplatz Saanen WV Saanen Saanen hängig 6'000
54 Neue Enge WV Saanen Lauenen 2012 4'000
55 Stutzquellen WVG Merligen Sigriswil 2036 1'000
56 Schöriz WV Eriz Horrenbach-B. 2041 2'000
57 Matten IBI Matten 2013 8'800
58 Saxettal IBI Saxeten keine 5'000
59 Schiltwald WV Wengen Lauterbrunnen keine 2'500 X
60 Weid    1) WV Lauterbrunnen Lauterbrunnen 2030 800
61 Tuftquelle WV Grindelwald Grindelwald keine 5'000 X X
62 Gryth WV Grindelwald Grindelwald keine 1'500 X
63 Farnigraben WV Brienzwiler/Brienz Brienzwiler keine 1'300
64 Brünigstein WV Meiringen Hasliberg keine 1'800 X
65 Dälebaan (noch offen) Wiedlisbach --- 7'000
66 Brüel, Oberönz (noch offen) Herzogenb. --- 4'500
67 Lindenrain WANK Utzenstorf 2033 1'800
68 Fraubrunnenwald WV Vennersmühle Fraubrunnen 2013 5'000
69 Burgdorfschachen Localnet AG Burgdorf 2034 8'000 X X
70 Oberburgschachen (noch offen) Burgdorf --- 8'000 X X
71 Mattstettenmoos WAGRA Mattstetten 2034 3'000
72 Brandis WV Rüegsau Lützelflüh 2020 2'000
73 Huttwilwald WV Huttwil Huttwil 2048 2'000
74 Schwandbach WV Sumiswald Sumiswald keine 5'000
75 Moos II (noch offen) Langnau --- 5'000
76 Moosacher WAKI Bowil 2050 3'000
77 Gmeis Nestlé Zäziwil keine 3'000
78 Grauenstein WV Langnau Trub keine 2'500 X

 1)   Obwohl das Kriterium > 1'000 l/min. nicht erfüllt ist, gilt diese Fassung als solche von regionaler Bedeutung,
      weil in der Region keine Alternative vorhanden ist.
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Anhang 8:  
Beurteilung gemäss Berner Nachhaltigkeitskompass 
 
Nachhaltigkeitsdimension «Umwelt»: 
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Nachhaltikeitsdimension «Wirtschaft»: Nachhaltigkeitsdimension «Wirtschaft»: 
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Nachhaltigkeitsdimension «Gesellschaft»: 


